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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Was da noch 
kommen 
könnte
Künstliche Intelligenz: Ihr zu entkommen, ist nicht mehr möglich. Sie 
durchdringt den Alltag und wird künftig genauso präsent sein, wie es 
das Internet heute für die meisten Menschen ist. Das sagt Prof. Dr. 
Thomas-Gabriel Rüdiger. Und der Leiter des Instituts für 
Cyberkriminologie an der Brandenburger Hochschule der Polizei 
nimmt die Polizei dabei nicht aus. Der Experte blickt im ausführlichen 
DP-Gespräch auf die Risiken und Chancen der KI, ihren Stellenwert 
in der Kriminalität, auf mögliche Versäumnisse und 
Herausforderungen der Politik und ihre Wirkung auf die Polizei und 
ihre Arbeit. Rüdiger blickt auch ein wenig in die Glaskugel und wagt 
den Versuch einer Vorhersage. Er führt die Begriffe Identität, 
Akzeptanz und Authentizität in diesem Kontext an und meint, wir 
seien gut beraten, uns jetzt schon vorzubereiten. 

Michael Zielasko

von Strafanzeigen pro Tag. Wie soll damit 
umgegangen werden? Entweder wären die 
Sicherheitsbehörden dafür nicht mehr zu-
ständig – was die Frage des Legalitätsprin-
zips aufwirft – oder es bräuchte wirksame 
Technologien, um mit digitaler Massenkri-
minalität umzugehen. Ich glaube, dass die 
Entwicklungen im Bereich der künstlichen 
Intelligenz genau diese Möglichkeiten bie-
ten könnten, um das neu anzugehen.

DP: Sie haben die Künstliche Intelligenz 
angesprochen. Wie nähert man sich die-
ser am besten?
Rüdiger: Es ist gar nicht so einfach, zu de-
finieren, was KI eigentlich ist. Auch in der 
Wissenschaft wird darüber viel diskutiert. 

DP: Herr Prof. Rüdiger, wir haben vor gut 
einem Jahrzehnt schon einmal über die 
Polizei und das Internet gesprochen. Wie 
ist der Stand heute?
Prof. Dr. Thomas-Gabriel Rüdiger: Tat-
sächlich ist es für mich schon etwas ernüch-
ternd, dass sich aus meiner Sicht zumindest 
bei einigen digitalen Themen – vor allem bei 
der Frage der digitalen Präsenz und Interak-
tion – seit unserem letzten Gespräch im All-
tag der Menschen relativ wenig bewegt hat. 
Dabei stellt sich heute mehr denn je die Fra-
ge: Was will die Gesellschaft und was will 
die Kriminalpolitik eigentlich, welche Rol-
le und welche Aufgaben sollen die Sicher-
heitsbehörden in einem globalen digitalen 
Raum erfüllen?

DP: Warum dieses Fazit?
Rüdiger: Ich glaube, dass die Kriminalpo-
litik und die Sicherheitsbehörden das In-
ternet als täglichen Einsatz- und Kriminali-
tätsraum noch nicht intensiver durchdrun-
gen haben, weil sie hier mit der Globalität 
des Internets und damit mit einer digitalen 
Massenkriminalität konfrontiert und damit 
zum Teil, das muss man auch ehrlich sagen, 
auch überlastet wären. Nur als Denkanstoß: 
Nach einer aktuellen Studie der Initiative Si-
cher Handeln, die auch von der ProPK mitge-
tragen wird, kann jeder dritte Internetnutzer 
in Deutschland täglich von strafbaren Phi-
shing-E-Mails berichten. Würden davon nur 
zehn Prozent zur Anzeige gebracht, kämen 
wir vermutlich auf eine sechsstellige Zahl 
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Am praktikabelsten finde ich die Definition 
des Europäischen Parlaments, wonach KI 
die Fähigkeit einer Maschine ist, mensch-
liche Fähigkeiten wie logisches Denken 
oder Kreativität nachzuahmen. Das zeigt 
für mich schon einen wichtigen Punkt: Es 
kommt in der gesellschaftlichen Diskussion 
eigentlich nicht darauf an, ob in einem Pro-
gramm tatsächlich KI steckt oder nicht. Ent-
scheidend ist, ob die Menschen diese Tech-
nik als solche wahrnehmen. Es geht also we-
niger um die sicherlich interessante Frage, 
ob eine KI etwa Bewusstsein imitieren oder 
tatsächlich entwickeln kann, sondern dar-
um, ob die Menschen das so wahrnehmen. 
Wenn wir tatsächlich einmal so weit sind, 
dass sich diese Frage ernsthaft stellt, dann 
wird das auch Auswirkungen auf die Sicher-
heitsbehörden haben und zum Beispiel Fra-
gen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
von KI und deren Personeneigenschaft eröff-
nen. Aber so weit sind wir sicher noch nicht.   

DP: Blicken wir auf die kriminelle Seite. 
Bei welchen Delikten ist KI eine erkenn-
bare Größe?
Rüdiger: Wir kennen bereits jetzt eine Viel-
zahl von Deliktsbereichen, in denen KI eine 
Rolle spielt – insbesondere auch in meinem 
Schwerpunktbereich der digitalen Sexual-
delikte. Aus Spanien sind inzwischen Fäl-
le bekannt, in denen Nacktbilder von Min-
derjährigen durch entsprechende Program-
me generiert wurden. In einem dieser Fälle 
gab es einen öffentlichen Aufruf von rund 
20 Müttern betroffener Kinder. Sie hatten 
ihre Erfahrungen öffentlich gemacht, nach-
dem laut Medienberichten 12- und 13-jähri-
ge Mitschüler Profilbilder der Schülerinnen 
bei WhatsApp verwendet und dann mit KI-
gestützten Programmen Nacktbilder daraus 
generiert und in den Klassenchats gepostet 
hatten. In Deutschland würde es sich dann 
vermutlich um sogenannte „kinderpor-
nografische Inhalte“ handeln und auch in 
Deutschland wird es sicher solche Fälle ge-
ben. Mittlerweile sind KI-basierte Apps auf 
dem Markt erhältlich, die explizit damit wer-
ben, etwa die Nachbarin oder Kollegin an-
züglich sehen zu können. Im Prinzip konnte 
man das zwar schon früher mit Grafiksoft-
ware und einem gewissen Aufwand erstel-
len. Heute funktioniert das aber mit erstaun-
licher Geschwindigkeit und recht realitäts-
nah. Eine der betroffenen Mütter wird mit 
den Worten zitiert, das erzeugte Bild wirke 

täuschend echt, und wenn sie den Körper ih-
rer Tochter nicht kennen würde, würde sie 
wohl darauf hereinfallen.

DP: Das dürfte für viele Täter attraktiv 
sein, oder? 
Rüdiger: Leider vermutlich ja, auch in Eng-
land wurde kürzlich ein Fall bekannt, in 
dem ein Täter zu fast 18 Jahren Haft verur-
teilt wurde. Er hatte unter anderem aus nor-
malen Kinderbildern kinderpornografisches 
Material gegen Bezahlung per KI generiert. 
Das zeigt auch wieder, warum Kinderbilder 
eigentlich nicht öffentlich im Internet ge-
zeigt werden sollten, weil sie auch für solche 
Straftaten missbraucht werden könnten. Wir 
haben also einerseits den Bereich, dass aus 
bereits vorhandenen Bildern entsprechen-
des Material generiert werden kann, aber 
auch zum Beispiel durch Text to Image kom-
plett KI-generierte Inhalte. Was ist das an-
deres als KI-generierte Missbrauchsbilder? 

DP: Wie geht das weiter?
Rüdiger: Meine Vorhersage ist für diesen 
Bereich relativ klar. Das wird weiter zuneh-
men, das werden wir immer häufiger sehen, 
und das wird gleichzeitig auch die Ermitt-
lungsressourcen immer stärker belasten. Eu-
ropol hat vor Kurzem in seinem IOCTA-Be-
richt (Internet Organised Crime Threat As-
sessment) genau vor dieser Entwicklung 
gewarnt, nämlich dass KI bei Missbrauchs-
bildern eine immer größere Rolle spielt.

DP: Die Deliktlage ist aber nicht ganz neu.
Rüdiger: Das ist richtig. Das Thema kommt 
nicht ganz überraschend. Vor rund zehn 
Jahren hatte die Hilfsorganisation Terre des 
Hommes ein 3D-Modell – also einen Avatar – 
eines sehr jungen Mädchens zum Live-Miss-
brauch auf einschlägigen Seiten angebo-
ten – als eine Art Lockvogel. Innerhalb von 
zehn Wochen versuchten Tausende Männer 
Kontakt aufzunehmen, um das vermeint-
lich echte Kind zu missbrauchen. Wenn die 
Technik schon vor einem Jahrzehnt so über-
zeugend war, zeigt dies sicherlich auch, wel-
che Möglichkeiten moderne KI-Anwendun-
gen für die Sicherheitsbehörden, aber auch 
für die Begehung von Straftaten bieten. Es 
gibt jedoch auch weitere Deliktsbereiche, 
etwa aus dem Bereich Cybergrooming, also 
der onlinebasierten Ansprache eines Kindes 
mit dem Ziel des sexuellen Missbrauchs. Be-
reits im Jahr 2021 wurde in den Medien über 

Das Interview mit Prof. Dr. Thomas-
Gabriel Rüdiger ist ebenso auf der 
GdP-Homepage abrufbar. Dort finden 
Interessierte zusätzlich im Text vermerkte 
Quellenangaben zu genannten Beispielen 
und Sachverhalten.
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einen besonderen Fall in Österreich berich-
tet. Hier soll sich ein über 50-jähriger Mann 
durch entsprechende Deepfakes, etwa in 
Videobotschaften, systematisch als 16-jäh-
riges Mädchen ausgegeben und so über 600 
minderjährige Jungen zu sexuellen Hand-
lungen verleitet haben.

DP: Ist man der Technik ausgeliefert?
Rüdiger: Im Prinzip kann heute jeder Inhalt 
digital gefälscht werden, das war auch vor 
der KI-Zeit möglich, aber heute ist das ge-
wissermaßen per Fingertipp für jeden Nut-
zer mit KI-Unterstützung in guter Qualität 
möglich. Gleichzeitig können heute Stim-
men überzeugend geklont oder ganze vir-
tuelle Avatare von Menschen durch KI ge-
neriert werden. Diese Entwicklung birgt ein 
enormes Missbrauchspotenzial. Sprach-
nachrichten könnten von jedem, der über 
fremdes Stimmmaterial verfügt, nachge-
stellt werden, zum Beispiel bei Familien-
streitigkeiten oder einfach nur, um jeman-
den zu diskreditieren, bei Fällen von Cy-
bermobbing oder Stalking. Letztlich kann 
es von jedem ein gefälschtes Nacktfoto oder 
-video oder auch eine gefälschte Aussage ge-
ben, einfach weil viele von uns ganz selbst-
verständlich Bild- und Sprachmaterial von 
sich und anderen in sozialen Medien, auf 
den Seiten von Sportvereinen oder Bildungs-
einrichtungen zur Verfügung stellen. Diese 
Entwicklung mag auch die aktuelle Diskus-
sion um einen eigenen Straftatbestand der 
Deepfake-Pornografie erklären. Dass wir 
die Menschen über solche Möglichkeiten 
durch digitale Bildung aufklären müssen, 
erscheint mir aber mehr als notwendig.

DP: Das Internet als Nährboden des Ver-
brechens?
Rüdiger: Ich glaube, dass das Internet – bei 
all seinen auch positiven Seiten – zum Bei-
spiel für Sexualstraftäter damals ein wahres 
Geschenk war. Das KI-Zeitalter wird das für 
alle Formen der digitalen Kriminalität ver-
mutlich noch übertreffen. Es liegt auf der 
Hand, dass gerade die Möglichkeiten von 
Deepfake-Technologien in vielen Delikts-
bereichen relevant sind.

DP: Können Sie das an einem Fallbeispiel 
schildern?
Rüdiger: Ja, es sind inzwischen einige Fälle 
in den Medien bekannt geworden. In Hong-
kong soll ein Mitarbeiter eines großen Un-

ternehmens in einer Videokonferenz mit KI-
generierten Avataren der Kolleginnen und 
Kollegen konfrontiert worden sein und da-
raufhin fast 24 Millionen Euro überwiesen 
haben. Dies war ein Fall von CEO-Fraud, mit 
einer zumindest teilweise KI-generierten Vi-
deokonferenz, mit dem Ergebnis einer ho-
hen Überweisung, die in kriminelle Kanä-
le floss. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich 
auch bei Ferrari. Hier soll der mutmaßliche 
Ferrari-CEO einen Manager des Unterneh-
mens angerufen und um eine Überweisung 
gebeten haben. Doch die Stimme inklusive 
Akzent kam dem Mitarbeiter verdächtig vor, 
und er erkundigte sich nach einer Buchemp-
fehlung, die er dem Chef bei einem letzten 
Treffen gegeben hatte. Nur so ist der Fake am 
Ende aufgeflogen, was für mich auch wie-
der die generelle Relevanz von digitaler Bil-
dung in allen Alters- und Bildungsschichten 
symbolisiert.

DP: Verraten Sie uns bitte, welche Soft-
ware insbesondere zu Missbrauch ein-
lädt?
Rüdiger: Das kann man so natürlich nicht 
wirklich sagen, da es unterschiedliche Pro-
gramme für unterschiedliche Zwecke gibt. 
Derzeit stechen aus meiner Sicht aber vor al-
lem die LLM-Modelle (Large Language Mo-
del) wie Chat-GPT oder entsprechenden Mo-
dellen ohne Einschränkungen hervor, ein-
fach weil sie so vielfältig und gleichzeitig 
einfach zu bedienen sind. Denn für Krimi-
nelle bedeutet dies auch, dass sie eine Art 
Beratungs- und Unterstützungsfunktion ha-
ben. Die Firma hinter Chat-GPT, Open AI, 
hat kürzlich in einem Bericht bekannt ge-
geben, dass sie nachweisen konnten, dass 
Kriminelle Chat-GPT beispielsweise zur Pro-
grammierung von Malware nutzen.

DP: Und …
Rüdiger: Einen Moment noch, bitte. Ich 
möchte noch auf ein Experiment hinweisen, 
das auch aus kriminalpräventiven Sicht in-
teressant sein könnte. Ein Forschungsteam 
um eine israelische Wissenschaftlerin hat-
te einen KI-Bot generiert, der sich als Kind 
ausgab. Ziel war es, das Kommunikations-
verhalten von digitalen Sexualstraftätern, 
also Cybergrooming, zu untersuchen. Et-
was mehr als 600 Kommunikationen sol-
len so aufgezeichnet worden sein. Ich hatte 
das Glück, mit der verantwortlichen Wissen-
schaftlerin persönlich zu sprechen, und sie 
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erzählte mir, dass nur ein einziger Täter Ver-
dacht geschöpft hätte. Vor dem Hintergrund, 
dass der Verfolgungsdruck auf digitale Se-
xualstraftäter in Deutschland eher gering 
zu sein scheint, wäre es immerhin denkbar, 
dass die Sicherheitsbehörden auch solche 
Mechanismen diskutieren, um im Rahmen 
sogenannter „Scheinkindoperationen“ ei-
nen höheren Verfolgungsdruck zu erzeugen. 
Andererseits würde es mich auch nicht wun-
dern, wenn gerade solche Täter auch auf die 
Idee kämen, eigene KI-Bots einzusetzen, um 
massenhaft Cybergrooming zu betreiben.

DP: Was blüht uns da?
Rüdiger: Kurzfristig werden wir uns wohl 
auch auf massenhafte, gut gemachte Phi-
shing-Angriffe und ähnliche Attacken ein-
stellen müssen. Man muss im Grunde nur 
eine entsprechende KI, die zum Beispiel 
keine eingebauten Schutzmaßnahmen hat, 
trainieren und in die Rolle schlüpfen lassen 
und Mails versenden und mit den Opfern 
kommunizieren lassen. 

DP: Was tun?
Rüdiger: Lassen Sie uns zunächst einen 
Blick auf den digitalen Raum an sich werfen. 
Ich habe bereits in der Vergangenheit dar-
auf hingewiesen, dass die Sicherheitsbehör-
den im digitalen Raum aus meiner Sicht zu 
wenig präsent und wahrnehmbar sind. Da-
mit meine ich, dass die Sicherheitsbehörden 
und ihr Handeln – ähnlich wie im öffentli-
chen Verkehrsraum – auch sichtbar sein müs-
sen, schon um eine generalpräventive Wir-
kung überhaupt in Erwägung ziehen zu kön-
nen. Dazu gehört aber auch, dass man für die 
Menschen ansprechbar ist. Und da sehe ich 
zum Beispiel bei Social-Media-Accounts von 
Sicherheitsbehörden, wo zum Teil zu lesen 
ist, es werden keine Anzeigen aufgenommen, 
es werden keine Nachrichten gelesen oder es 
werden einfach nur Bürozeiten angegeben, 
aber auch bei den Internetwachen Verbesse-
rungspotenzial. Ganz zu schweigen von vir-
tuellen Polizeistreifen. Aber genau hier könn-
te KI der Schlüssel sein – wenn man will.

DP: Wie bekommt man einen passenden 
Schlüssel?
Rüdiger: Nehmen wir als Beispiel die Prob-
lematik der Internetwachen. In Deutschland 
gibt es in jedem Bundesland eine Form von 
Internetwache, und wenn man ehrlich ist, 
sind sie nicht sehr komfortabel, benutzer-
freundlich oder interaktiv. Gegenwärtig sind 
es eher Briefkästen, in die man von außen 
seine Strafanzeigen einwerfen kann. Wenn 
man überhaupt weiß, welche Internetwache 
man benutzen soll. Die Hürde für Anzeigen 
oder Hinweise scheint mir hier sehr hoch zu 
sein, auch wenn man sich etwa fragt, wel-
ches zehnjährige Kind über eine Internet-
wache eigentlich einfach Hilfe – zum Bei-
spiel bei digitalen Risiken – finden könnte. 
Bei einer analogen Polizeidienststelle wür-
de in der Regel ein Polizist oder eine Poli-
zistin kommen, um mit dem Anzeigenden 
zu interagieren und sich auf dessen Sprach-
niveau und Alter einzustellen – zumindest 
im besten Fall. Diese Form der Polizeidienst-
stelle in den digitalen Raum zu transformie-
ren, etwa durch digitale Anzeigenaufnahme 
durch Polizeibeamte, würde natürlich zeit-
liche und personelle Ressourcen erfordern. 
Ein Aspekt, der möglicherweise dazu ge-
führt hat, dass sich dieser Bereich eher we-
nig entwickelt hat – wie das Böhmermann-
Experiment damals gezeigt hat. Hier könn-
te ich mir natürlich auch den Einsatz von KI 
für solche digitalen Anzeigenaufnahmen – 
im besten Fall bei einer einzigen zentralen 
Internet- und Kinderonlinewache – gut vor-
stellen.

DP: Wie kann das funktionieren?
Rüdiger: Zum Beispiel durch gezielt ange-
lernte KI, die in Form von virtuellen Polizei-
Avataren die Menschen durch das Anzeige-
verfahren führt. Das wäre dann vermutlich 
sogar in den unterschiedlichsten Sprachen 
möglich und ja, dann könnte auch gleich 
eine Ermittlungsakte angelegt werden. In 
kritischen Situationen könnte die KI dann 
auch direkt einen menschlichen Polizisten 
einschalten. Dieser Mechanismus könnte 

sicherlich auch in einer Kinder-Online-Wa-
che zum Einsatz kommen. Also eine expli-
zit auf die Bedürfnisse von Kindern ausge-
richtete digitale Wache, die etwa über einen 
Alarmbutton erreichbar ist. Schon ganz ein-
fache Versuchsgespräche mit dem Voice-Mo-
dus von Chat-GPT zeigen, auf welcher auch 
für den Nutzer emphatisch wahrnehmbaren 
Ebene die KI zumindest verbal eine Meldung 
aufnehmen könnte. Wenn es dann noch ge-
lingt, spezielle KIs für diese Zwecke zu trai-
nieren, die dann auch auf polizeilichen Ser-
verstrukturen laufen könnten, wären dies 
jedenfalls überlegenswerte Ansätze. Viel-
leicht auch hier der Hinweis, dass Studien, 
unter anderem aus dem medizinischen Be-
reich, zeigen, dass die Antworten von KI teil-
weise als emphatischer empfunden werden 
als die von Menschen. Es spricht wenig da-
gegen, diese Ergebnisse auch auf Sicher-
heitsbehörden zu übertragen.

DP: Das klingt nach mehr Arbeit.
Rüdiger: Ja. Man muss sich darüber im 
Klaren sein, dass, wenn Konzepte wie vir-
tuelle Streifenpolizisten, automatisierte 
Anzeigen, leicht zugängliche und nutzer-
freundliche Internetwachen oder Ähnli-
ches umgesetzt werden, dies sicherlich zu 
einem deutlichen Anstieg der Anzeigen füh-
ren könnte. Das würde wiederum dazu füh-
ren, dass die Landes- und Bundesinnenpoli-
tik hohe gestiegene PKS-Fallzahlen aushal-
ten müsste. Ich glaube aber, dass wir jetzt 
vor einer Chance stehen, auch die Sicher-
heitsbehörden als Akteure im digitalen All-
tag der Menschen zu positionieren. Denn ei-
nes muss man auch deutlich sagen: Genera-
tionen von Internetnutzern sind bereits mit 
einer Normalität von Kriminalität im digita-
len Raum aufgewachsen, die sie so aus dem 
analogen Raum wahrscheinlich nicht ken-
nen. Nur ein Beispiel: Nach einer Studie der 
Landesanstalt für Medien NRW zu digitaler 
Hasskriminalität gaben im letzten Jahr zwar 
über 90 Prozent der jungen Menschen an, 
mit digitaler Hassdelikten konfrontiert wor-
den zu sein, die Frage, ob dies bei der Poli-
zei angezeigt wurde, sank jedoch von 1 Pro-
zent auf 0 Prozent im Jahr 2023. Die Polizei 
scheint hier kaum noch wahrgenommen zu 
werden, vielleicht auch, weil es einfachere 
Möglichkeiten der Anzeige gibt, wie Melde-
stellen von zivilen Institutionen. 

DP: Erkennen Sie noch weitere Hürden?

ge
og

if/
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om



6

Rüdiger: Letztlich stellt sich auch die 
Grundsatzfrage, ob länderspezifische Po-
lizeistrukturen in einem globalen digita-
len Raum überhaupt noch die richtige Ant-
wort auf diese digitale Massenkriminalität 
sind. Ganz plastisch gesagt: Warum soll es 
sinnvoll sein, dass 16, auch kleine Länder-
polizeien, mit ihren überschaubaren Res-
sourcen gleichzeitig im digitalen Raum un-
terwegs sind? Vielleicht muss man hier wirk-
lich über eine klare Bundeszuständigkeit 
diskutieren. Das könnte dann etwa in einer 
einzigen zentralen Internetwache münden, 
die die Anzeigen an die Länder verteilt, in 
zentral gebündelten Scheinkind-Operatio-
nen oder auch in bundesweit virtuellen Po-
lizeistreifen. Von einer polizeilichen Gefah-
renabwehr im digitalen Raum will ich da 
noch gar nicht sprechen. 

DP: Aber Sie sprachen auch über die 
schiere Menge der Fälle.
Rüdiger: Selbst, wenn wir die Ressourcen 
auf Bundesebene bündeln würden, wäre die 
Masse derzeit nur schwer zu bewältigen. Das 
zeigt schon die hohe Zahl der Missbrauchs-
meldungen, die über NCMEC (National Cen-
ter for Missing & Exploited Children) gemel-
det werden. Mittlerweile gibt es sogar Pro-
jekte, bei denen Hassbotschaften durch KI 
gefiltert und automatisch der örtlichen Poli-
zei zur Anzeige gebracht werden. Teilweise 
sollen hier 1.000 Anzeigen pro Monat einge-
hen, auch die Polizei spricht von einer ech-
ten Herausforderung. Was aber, wenn dem-
nächst immer mehr zivile Akteure beginnen, 
das digitale Dunkelfeld mittels KI selbst auf-
zuhellen und so massenhaft Anzeigen gene-
rieren? Auch weil sie vielleicht das Gefühl 
haben, dass die Sicherheitsbehörden zu 
wenig gegen die digitale Massenkrimina-
lität tun? So könnten beispielsweise auch 
Phishing-E-Mails durch KI gesichert und 
dann automatisch an die Polizei weiterge-
leitet werden. Ähnliche Entwicklungen gibt 
es beispielsweise auch im Bereich des Cyber-
groomings, wo sich zivile Akteure als Kin-
der ausgeben, um Täter zu überführen. Man 
könnte auch vermuten, dass mit dieser Ent-
wicklung das von Popitz beschriebene Kon-
zept der präventiven Wirkung von Nichtwis-
sen durchbrochen wird.

DP: Lässt sich die Polizei Ihrer Meinung 
nach ausbooten?

Rüdiger: Das ist aus meiner Sicht eine 
schwierige Situation, weil es auf der einen 
Seite zeigt, dass die Kriminalpolitik zumin-
dest das Clearweb – im Gegensatz zum Dar-
knet und zu den organisierten Formen der 
digitalen Kriminalität, wo es immer wie-
der sehr gute polizeiliche Aktionen gibt – 
eher stiefmütterlich behandelt und offen-
bar zu wenig Ressourcen umgeschichtet 
hat. In unserem letzten Interview hatte ich 
davor gewarnt, dass, wenn die Sicherheits-
behörden das nicht tun, später andere Ak-
teure auf den Plan treten könnten. Eine Ent-
wicklung, die die obigen Beispiele vielleicht 
schon aufzeigen. Im Umkehrschluss würde 
sich die Frage stellen, ob die Sicherheitsbe-
hörden überhaupt in der Lage wären, das di-
gitale Dunkelfeld seriös zu bearbeiten. Denn 
durch KI könnte dieses in Zukunft tatsäch-
lich in einem bisher nicht gekannten Aus-
maß aufgehellt werden. Letztlich könnten 
die Sicherheitsbehörden – nicht zuletzt auf-
grund des zumindest für die Polizei als ers-
tem Ansprechpartner absolut geltenden Le-
galitätsprinzips – mit der Anzeigenflut über-
rollt werden.

DP: Ich traue mich kaum, die Personalfra-
ge zu stellen.
Rüdiger: Zurecht. Das mit eigenen Perso-
nalressourcen bewältigen? Im Moment wohl 
kaum vorstellbar. Oder man setzt auch hier 
KI ein. Die Polizei könnte die massenhaft 
zur Anzeige gebrachten Straftaten sicher-
lich mit KI automatisiert bearbeiten und 
dann ebenfalls massenhaft an die Staats-
anwaltschaft weiterleiten. Und was würde 
diese tun? Die müsste wahrscheinlich auch 
KI einsetzen, um das selbst massenhaft ab-
zuarbeiten. Dann geht diese Masse zu den 
Gerichten. Auch dort würde KI zum Einsatz 
kommen. Es gibt bereits Projekte, KI in Ge-
richten einzusetzen. Das klingt nicht unre-
alistisch, aber es stellt sich dann die Frage, 
wo der Mensch im gesamten Strafverfahren 
noch eine Rolle spielt. Eine vollständig auto-
matisierte Bearbeitung von Straftaten?

DP: Haben Sie eine Antwort auf Ihre Fra-
ge?
Rüdiger: Eigentlich nicht, aber in vie-
len Berufen gibt es derzeit die Diskussion 
oder auch die Angst, dass KI und Roboter 
Arbeitsplätze gefährden. Aus meiner Sicht 
nicht ganz zu Unrecht. Wenn wir das so wei-

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Chancen und 
Potenziale 
für die 
polizeiliche 
Arbeit 
nutzen!

Holger Münch, Präsident 
des Bundeskriminalamtes

Künstliche Intelligenz (KI) ist 
eine Schlüsseltechnologie, 

die sich in all unseren Lebens-
bereichen durchsetzen wird. 
Noch nie hat eine Technologie 
so schnell so viele Nutzerinnen 
und Nutzer gefunden. Doch: Mit 
der zunehmenden Verbreitung 
von KI-Technologien nimmt auch 
deren Missbrauch für kriminelle 
Zwecke zu. Wir erleben seit Jah-
ren, dass immer mehr Delikte im 
und über das Internet begangen 
werden. Diese Entwicklung wird 
KI in unterschiedlichen Kriminali-
tätsfeldern weiter beschleunigen. 

Die Polizei ist deshalb gefor-
dert, Schritt zu halten und selbst 
ein „early user“ zu sein: einerseits 
um der kriminellen Nutzung von 
KI zu begegnen, andererseits um 
die Chancen, die KI für die poli-
zeiliche Arbeit bietet, zu nutzen. 
KI kann Arbeitsprozesse revolu-
tionär verändern und ermöglicht 
enorme Effizienz- und Leistungs-
sprünge, beispielsweise bei der 
Verarbeitung von Massendaten. 

KI ist bereits Arbeitsrealität in 
der Polizei, aber das Nutzungspo-
tenzial ist noch lange nicht aus-
geschöpft: Mit zunehmender Ein-
bindung von KI-Lösungen in der 
Strafverfolgung und Gefahren-
abwehr, in der Forschung sowie 
Aus- und Fortbildung, genauso 
wie in der Verwaltung ist im Grun-
de kein Bereich mehr denkbar, 
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in dem KI nicht eingesetzt wird. 
Aber innovative Lösungen dür-
fen nicht nur reaktiv entwickelt, 
sondern müssen aktiv gesucht 
werden. Es gilt, „out of the box“ 
nach neuen Lösungen zu suchen, 
Prototypen zu entwickeln, zu tes-
ten und gute Ideen in die Praxis 
zu überführen: und zwar dezent-
ral, aber auf zentralen Plattformen 
im Verbund. Das setzt auch eine 
starke IT-Verbundarchitektur und 
IT-Standards voraus. 

 Im Bundeskriminalamt haben 
wir deshalb eine KI-Strategie 
entwickelt: Diese hat zum Ziel, 
die Möglichkeiten von KI zu er-
kennen, Lösungen bereitzustel-
len sowie die Fähigkeiten für de-
ren Einsatz auszubauen. Sie ist 
nicht in Stein gemeißelt. Wir ler-
nen beim Gehen.

 Das allein reicht aber nicht! 
Wir müssen auch die Frage be-
antworten, wie wir unsere Orga-
nisation und unsere Systeme so 
gestalten, dass wir Veränderun-
gen fördern und sowohl schnell 
als auch mitarbeitergerecht in die 
Praxis bringen können. Denn mit 
dem zunehmenden Einsatz von 
KI gehen auch hohe Anforderun-
gen an unsere Veränderungs- 
und Organisationskultur einher: 
Nicht nur Arbeitsprozesse, auch 
Arbeitsplätze oder gar Berufsbil-
der verändern sich, entfallen teil-
weise und entstehen neu. Es be-
darf einer Innovations- und Ver-
änderungskultur in der Polizei: 
eine konsequente und mutige 

terdenken, dann wird es in Zukunft sicher-
lich auch in der Kriminalpolitik eine solche 
Diskussion geben. Es gibt eine interessante 
Seite einer Forschungseinrichtung der Bun-
desagentur für Arbeit, auf der Menschen aus 
eigener Erfahrung angeben, wie viele Berei-
che des eigenen Berufs aus ihrer Sicht durch 
KI automatisiert werden könnten. Bei Poli-
zeiberufen sind es im Schnitt 40 Prozent. 
Denken Sie nur an all die Verwaltungsauf-
gaben, Ermittlungsakten und so weiter. 
Wie lange würde es dauern, bis die Politik 
merkt, dass sie durch die Auslagerung von 
automatisierbaren Tätigkeiten weniger ein-
stellen muss und damit Personalkosten spa-
ren könnte?

DP: Eine berechtigte Frage, aber ist diese 
Technisierung mit menschlichen Ansprü-
chen kompatibel?
Rüdiger: In den Sicherheitsbehörden, aber 
auch in der Gesellschaft, wird es aus mei-
ner Sicht auf den Begriff der Akzeptanz hin-
auslaufen. Wie viel KI oder gar den Einsatz 
von Robotern beispielsweise im Polizei-
dienst wird die Gesellschaft möglicherwei-
se fordern und auch akzeptieren? Was wer-
den die Menschen in den Sicherheitsbehör-
den an Automatisierung selbst akzeptieren?

DP: Könnten Sie das näher beschreiben?
Rüdiger: Als Gedankenspiel könnte man 
hier die sich abzeichnende Automatisie-
rung des Straßenverkehrs heranziehen, die 
langfristig auf uns zukommen wird. Aus der 
Unfallforschung wissen wir, dass rund 90 
Prozent der Verkehrsunfälle auf menschli-
ches Fehlverhalten zurückzuführen sind. 
Das Unfallrisiko bei Einsatzfahrten ist noch 
deutlich höher. Studien zu voll- und teilau-
tomatisierten Fahrzeugen zeigen, dass au-
tomatisierte Fahrzeuge die Zahl der Ver-
kehrsunfälle deutlich reduzieren könnten. 
Wie lange wird es da noch dauern, bis man 
auf die Idee kommt, KI-gesteuerte, also au-
tomatisierte Einsatzfahrzeuge einzusetzen? 
Das würde in Zukunft vermutlich das Risiko 
auch bei Einsatzfahrten senken. Aber wer-
den die Polizistinnen und Polizisten akzep-
tieren, dass der Streifenwagen vollautoma-
tisch zum Einsatzort fährt und sie nur noch 
als Beifahrer zum Einsatz bereit sind? Aber 
in der Diskussion mit Kolleginnen und Kol-
legen erlebe ich oft die Situation, dass dann 
gesagt wird, nein, ich verlasse mich auf 

Transformationsstrategie für die 
gravierenden Veränderungen in 
allen Bereichen unserer Behör-
den.

 Um die Potenziale von KI aus-
zuschöpfen, braucht es selbst-
verständlich die entsprechen-
den Rahmenbedingungen: ein 
technologieoffenes Recht, das 
Kompetenzen mutig regelt, so-
wie finanzielle Spielräume im 
Haushalt, am besten eine konti-
nuierliche Investitionsquote für 
Innovationen. 

Unter dem Titel „Auf der Spur 
mit KI – wie KI die polizeiliche 
Welt revolutioniert“ haben wir 
auf der diesjährigen Herbstta-
gung des Bundeskriminalamtes 
die verschiedenen Anwendungs-
chancen von KI und deren Aus-
wirkungen beleuchtet. 

Bei Interesse lade ich alle In-
teressierten herzlich ein, mei-
ne ausführliche Rede sowie die 
Abstracts der Reden und Vor-
träge unserer Referentinnen und 
Referenten auf der Webseite des 
Bundeskriminalamtes nachzule-
sen: www.bka.de

Holger Münch
Präsident des 
Bundeskriminalamtes
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mich, ich bin schon der bessere Fahrer. Und 
dann ist da noch die Frage der Verfolgungs-
fahrten. Will ich das einer KI überlassen?

DP: Zumindest gibt es schon Erfahrungen 
mit voll automatisierten Fahrzeugen.
Rüdiger: In China und den USA sind be-
reits vollautomatische Robotertaxis unter-
wegs. Das amerikanische Unternehmen 
Waymu, das inzwischen fast so viel wert 
ist wie Volkswagen, hat bekannt gegeben, 
dass es 150.000 vollautomatische Taxifahr-
ten pro Woche durchführt. In China gab es 
übrigens kürzlich ein interessantes Phäno-
men: Menschliche Taxifahrer beschwerten 
sich über Robotertaxis. Sie kritisierten un-
ter anderem, dass die Straßen zunehmend 
verstopft seien. Warum? Weil sich die Robo-
tertaxis strikt an die Verkehrsregeln hielten.

DP: Ihre Prognose für unser Land?
Rüdiger: In vielleicht zehn Jahren werden 
wir auch hierzulande immer mehr teil- und 
voll automatisierte Autos – auch Roboterta-
xis – auf den Straßen sehen. Immerhin hat 
BMW mit dem 7er das automatisierte Fah-
ren auf deutschen Autobahnen bereits ein-
geführt. Doch was bedeutet das für die Po-
lizei? Wahrscheinlich wird es weniger Ver-
kehrsverstöße geben, denn viele Verstöße 
haben mit überhöhter Geschwindigkeit zu 
tun, und die werden durch automatisierte 
Fahrzeuge vermutlich immer seltener. Aber 
die Einnahmen aus diesen Verstößen wer-
den wahrscheinlich sinken. Das trifft dann 
auch die Kommunen. Aber muss die Polizei 
dann überhaupt noch mit der gleichen In-
tensität Verkehrs- und Geschwindigkeits-
kontrollen durchführen? Muss das in der Po-
lizeiausbildung und im Studium noch so in-
tensiv behandelt werden? Und benötigt der 
Autofahrer dann überhaupt noch einen Füh-
rerschein? Das wird dann auch bei Verkehrs-
delikten eine Rolle spielen.

DP: Sie sprachen bereits von Akzeptanz. 
Wollen wir den Robocop?
Rüdiger: Die Frage des Einsatzes von Ro-
botern mit künstlicher Intelligenz im Poli-
zeidienst wird meiner Meinung nach in Zu-
kunft tatsächlich auf uns zukommen. Mei-
ne Prognose ist, dass wir auf eine Situation 
zusteuern, in der Roboter auch im täglichen 
Polizeidienst keine Ausnahme mehr sein 
werden. Und wir sind gar nicht so weit da-
von entfernt. Sowohl Nordrhein-Westfalen 

als auch Baden-Württemberg testen den Ro-
boterhund „Spot“. Er soll beispielsweise in 
vermeintlichen Gefahrensituationen oder 
an unzugänglichen Einsatzorten zum Ein-
satz kommen. Auch hier lohnt sich ein Blick 
in die USA und nach Asien. In den USA und 
in China gibt es bereits verschiedenste Ro-
boter, die im Polizeidienst und in einer Art 
Patrouillendienst aktiv sind. Natürlich be-
findet sich diese Entwicklung noch in einem 
sehr frühen Stadium, aber sie wird vermut-
lich kommen. China hat gerade die Massen-
produktion von humanoiden Robotern an-
gekündigt. Vor allem die Kombination mit 
aktuellen KI-Entwicklungen wird dies wei-
ter vorantreiben. Und wenn diese Roboter 
dann auch noch über entsprechende Soft-
ware kommunizieren können, wie man es 
bereits mit dem Sprachmodus von Chat-GPT 
selbst erleben kann, dann wird auch eine 
echte Interaktion mit Menschen möglich.

DP: Wie nah ist die Zukunft?
Rüdiger: Ein bekanntes Video des huma-
noiden Roboters Figure 01 mit Chat-GPT hat 
diese mögliche Entwicklung bereits ein-
drucksvoll gezeigt – wie Roboter mit Men-
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schen interagieren können. Die Vorteile lie-
gen auf der Hand, KI und Roboter brauchen 
keinen Urlaub, sie müssen nur aufgeladen 
werden, sind nicht krank, sondern benöti-
gen allenfalls Wartungsintervalle und Up-
dates. Roboter im Polizeidienst könnten mit 
einem morgendlichen Update immer auf den 
neuesten Rechtsstand gebracht werden, was 
ein Mensch wohl nicht könnte. In den USA 
ist jetzt der erste Fall bekannt geworden, in 
dem ein Polizeiroboter einen Verdächtigen 
in ein Wohnhaus verfolgt hat und von die-
sem beschossen wurde. Dennoch konnte der 
Täter überführt werden. Dies zeigt, dass Ro-
boter in kritischen Einsatzsituationen auch 
unter Beschuss eingesetzt werden könnten, 
ohne dass dabei ein Polizist schwer verletzt 
oder gar getötet wird. All dies wirft jedoch 
immense datenschutzrechtliche und letzt-
lich ethische Fragen auf, über die unsere Ge-
sellschaft, aber auch die Sicherheitsbehör-
den grundsätzlich nachdenken und disku-
tieren müssen.

DP: Und die Wirkung nach innen?
Rüdiger: Auch innerdienstlich werden sich 
immense Fragen stellen. So deuten Studien 
darauf hin, dass Menschen in Unternehmen 
tatsächlich einen Roboter oder eine KI als 
Führungskraft bevorzugen würden. War-
um? Weil dieser, je nach Datengrundlage, 
eher neutral und objektiv agiert. Denken 
wir hier nur einmal an das Beförderungs-
wesen, da könnte ich mir vorstellen, dass 
ein objektives und neutrales Bewertungs-
system bei vielen Anklang finden könnte. 
Die Polizei bewegt sich im digitalen Raum 
und mit dem Einsatz von KI auf die Frage 
von Identität, Akzeptanz und Authentizität 
zu. Letztlich geht es darum, was einen Poli-
zisten ausmacht.

Die eigentliche KI-Revolution, zumindest 
für den analogen Raum, die aus der Kombi-
nation von KI und Robotik bestehen wird, 
steht uns aber erst noch bevor und wird zu-
nächst nicht bei uns, sondern im asiatischen 
und US-amerikanischen Raum stattfinden. 
Erst dann wird sie zu uns überschwappen. 
Aber ich glaube, wir sind gut beraten, uns 
jetzt schon darauf vorzubereiten.

DP: Welche wahrscheinlichen Szenarien 
kommen noch auf uns zu?
Rüdiger: Ich könnte mir gut vorstellen, dass 
Polizisten eine Art persönliche KI zur Sei-
te gestellt bekommen. Die würde etwa über 

eine Bodycam oder Ähnliches bei Einsätzen 
dabei sein und dann relevante Informatio-
nen für den Polizisten, zum Beispiel für Er-
mittlungs- und Einsatzdokumentationen, 
aufbereiten. Dieser Bericht muss dann nur 
noch durch den Polizisten nachkontrolliert 
werden. 

DP: Wird es noch ein Eckchen ohne KI ge-
ben?
Rüdiger: Bei der Kriminalitätsbegehung 
vielleicht noch bei ganz wenigen rein ana-
logen Deliktsfeldern. Bei der Polizeiarbeit 
hängt es erneut von der Akzeptanz ab. KI 
wird meiner Meinung nach allgegenwärtig 
sein, sowohl bei der Polizei als auch bei der 
Kriminalitätsbegehung. Die Menschen wer-
den vielleicht eine Art „KI-Buddy“ haben, 
einen Begleiter, der ihr ganzes Leben wahr-
nimmt und immer weiß, wie er interagieren 
und handeln soll. KI wird als Werkzeug, als 
Ratgeber – für manche vielleicht auch als 
Partnerersatz – oder als Angriffsmittel ein-
gesetzt werden. Und es wird kaum eine Form 
der Kriminalität geben, bei der KI nicht in ir-
gendeiner Form eine Rolle spielen wird. Wir 
sehen schon heute, dass es kaum noch Straf-
taten gibt, bei denen digitale Komponenten 
keine Rolle spielen. Es gibt fast immer digi-
tale Spuren, und es wird immer mehr KI da-
rin verwoben sein.

DP: Sind wir schon bereit für die KI?
Rüdiger: Waren wir denn auf digitale Me-
dien und Social Media vorbereitet? Der ent-
scheidende Punkt ist für mich im Moment, 
dass wir die Gesellschaft und die Menschen 
mit Nachdruck auf dieses Zeitalter der KI 
vorbereiten, auch damit sie reflektierte Ent-
scheidungen treffen können, wie sie dieses 
beschriebene Zusammenspiel gestalten wol-
len. Das geht aus meiner Sicht nur, indem 
wir eine digitale Grundbildung vermitteln, 
zum einen verpflichtend ab der ersten Klas-
se in jeder Schule für die jungen Menschen 
und zum anderen in Bildungskampagnen 
für die Erwachsenen. Das hätte sicherlich 
auch den einen oder anderen charmanten 
kriminalpräventiven Effekt.

DP: Was entgegnen Sie Menschen, die vor 
der KI Angst haben?
Rüdiger: Die gesellschaftliche Diskussi-
on schwankt derzeit in ihren Extremen tat-
sächlich zwischen Euphorie und Unter-
gangsangst. Ich neige zu einer pragmati-

schen Sichtweise. KI und Roboter werden 
wahrscheinlich allgegenwärtig sein, so wie 
das Internet unser Leben durchdrungen hat. 
Das wird uns aber auch viele Chancen bie-
ten, zum Beispiel in der Kriminalprävention. 
Die Büchse ist geöffnet, es gibt kein Zurück 
mehr. Es geht jetzt vielmehr darum, das Zu-
sammenleben so sinnvoll und durchdacht 
wie möglich zu gestalten. Wahrscheinlich 
werden wir uns zum Beispiel irgendwann 
auch mit der Frage beschäftigen müssen, 
ob Handlungen von KI strafrechtlich be-
wertet werden können. Und wenn ja, was 
dann? Vielleicht reden wir in zehn Jahren 
wieder darüber? Aber um auf Ihre Frage zu 
antworten: Angst hätte ich davor nicht, aber 
Respekt.

DP: Vielen Dank für das Gespräch.

ist Leiter des Instituts für Cyber-
kriminologie an der Hochschule 
der Polizei des Landes Branden-
burg. Seine Arbeits- und Publi-
kationsschwerpunkte umfassen 
insbesondere digitale Risiken, 
digitale Kriminalprävention und 
Polizeiarbeit sowie die kriminal-
politischen Implikationen künst-
licher Intelligenz. Ferner ist er in 
verschiedenen sozialen Medien 
präsent und informiert dort über 
aktuelle Herausforderungen 
und Entwicklungen in der digi-
talen Kriminalitätsbekämpfung.

Prof. Dr.  
Thomas-Gabriel 
Rüdiger 

@stine-photography
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Es geht um 
Verantwortung 
Einen gewerkschaftspolitischen Blick auf die Künstliche Intelligenz 
wirft der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP) Christian Ehringfeld. Der Vorsitzende des 
Bundesfachausschusses Digitalisierung thematisiert Schuldfragen, 
unabsichtliche Diskriminierung und den Umgang mit 
Beschäftigtendaten.

Christian Ehringfeld

Auf Außenstehende, insbesondere Opfer, 
wirken solche Aussagen sicherlich individu-
ell. Auch die Formulierung spielt eine Rolle. 

Fehlklassifizierungen!

Ein etwas einfacheres Beispiel ist die Inf-
rarot-Standard-Technologie, die ursprüng-
lich nur bei automatischen Seifenspen-
dern für weiße Menschen funktionier-
te – denn sowohl die Entwickler als auch 
die Testpersonen waren unbeabsichtigt 
weiß. Ohne bösartige Absicht wurden in 
diesem Fall Menschen mit einer dunkle-
ren Haut benachteiligt. Überträgt man das 
Prinzip auf die Polizei, könnte das bedeu-
ten, dass Schwarze Menschen bei automati-
sierten Gesichtserkennungssystemen häu-
figer von Fehlklassifizierungen betroffen 
sein könnten. Gerade im Kontext der poli-
tischen Auseinandersetzung rund um die 
amerikanische „Black Lives Matter“-Bewe-
gung würde dies die Vorwürfe über einen 
vermeintlichen strukturellen Rassismus in 
den Polizeien, auch in Deutschland, wei-
ter befeuern. In einem TED-Talk 2016 de-
monstrierte die Schwarze amerikanische 
Informatikerin, Joy Buolamwini, wie Ge-
sichtserkennungssoftware die Gesichter 
von weißen Männern und einer Person mit 
einer weißen Maske erkannte, aber nicht 
von ihr als Schwarzer weiblicher Person. 
Das bedeutet, dass trotz der guten Absicht, 
ein KI-System einzuführen, das nicht dis-
kriminieren soll, es dennoch dazu kommen 
kann. Für die Polizei stellt das ein ernsthaf-
tes Problem dar. Derlei Vorwürfe und An-
schuldigungen hinterlassen Spuren bei den 
Betroffenen. Die Polizeiführungen sollten 
sich daher nicht mit der simplen Erklärung 
begnügen, dass es sich lediglich um einen 
Softwarefehler handelt. Das könnte das Ver-
trauen in die Polizei untergraben.

Neben dem entscheidenden Aspekt, dass 
KI auch ohne Absicht diskriminieren kann, 
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Ohne die Unterstützung KI-ge-
stützter Softwaresysteme bleibt 
die Verantwortung in der Ana-
lyse von Massendaten häufig 

abschließend dem Menschen überlassen. 
Wenn etwas übersehen wird, ist die „Schuld-
frage“ in aller Regel schnell geklärt. Nun 
sind die Kolleginnen und Kollegen in der 
Bearbeitung von Massendaten häufig da-
mit konfrontiert, dass sie nicht nur wenige 
Dateien auswerten müssen, sondern regel-
mäßig viele Gigabyte bis Terabyte an Daten. 
Der Einsatz einer Software, die bestimmte 
Muster findet, liegt nahe, um etwa Kin-
derpornografie zu erkennen. Die Belas-
tung der Kolleginnen und Kollegen, die 
zur gerichtsfesten Auswertung täglich mit 
der Analyse von kinderpornografischen 
Inhalten konfrontiert sind, ist jedoch mas-
siv. KI kann im Prozess unterstützen: Sie 
kann auf verdächtige Dateien hinweisen. 
Im Idealfall erspart man sich viele Stun-
den Arbeit und schont die psychische Ge-
sundheit der Beschäftigten, die sonst jede 
einzelne Datei sichten müssten. Fraglich 
bleibt, was passiert, wenn die KI doch nicht 
alle Dateien herausfiltert, die sie müsste. 

Softwarefehler?

Eine KI arbeitet mit Wahrscheinlichkei-
ten, sodass auch in diesem Fall Dateien 
nicht erkannt werden, die erkannt werden 
müssten. Und noch schwerwiegender: Der 
Mensch weiß nicht, warum eine KI eine be-
stimmte Datei selektiert oder nicht – wa-
rum etwas richtig negativ oder falsch po-
sitiv ist. Angenommen, relevante Dateien 
werden nicht gefunden. Die Fragestellung 
ist eher theoretischer Natur, da die Öffent-
lichkeit die sichergestellten Datenträger 
nicht erhält, und trotzdem braucht es eine 
Diskussion darüber, wie viele Fehler bei ei-
ner KI zulässig sind. Die Opfer werden mit-
unter nicht akzeptieren, dass nichts gefun-
den wurde und im Zweifel ein Software-
fehler dafür verantwortlich gemacht wird. 

 Ș Wir haben unser KI-System alle Daten 
analysieren lassen. Es hat in wenigen 
Minuten keine Ergebnisse erbracht. 

 Ș Wir haben zehn Beschäftigte über meh-
rere Tage hinweg, alle Daten auswerten 
lassen, aber sie konnten nichts finden.

Titel
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wird es auch maßgeblich davon abhängen, 
wie mit anfallenden Daten der Beschäftigten 
umgegangen wird. Wie und wann werden 
die Daten der Beschäftigten erfasst – und 
insbesondere im Umgang mit KI die maßgeb-
liche Frage: Wie werden die Daten bei digi-
talen Assistenzsystemen verarbeitet? Denn 
der Arbeitgeber könnte beispielsweise durch 
eine KI eine Leistungsbewertung der Be-
schäftigten durchführen. Wurden die dazu 
notwendigen Daten diskriminierungsfrei 
erfasst? Welche Parameter werden genutzt? 

Notwendige Sensibilität

Das ist zusätzlich diskussionswürdig, 
weil KI auch sogenannte Halluzinatio-
nen haben kann. Das Ergebnis bei ei-
ner Halluzination erscheint dann sehr 
überzeugend – und das, obwohl die Trai-
ningsdaten diese Halluzinationen nicht 
rechtfertigen und objektiv falsch sind. 
Es bleibt wie auch im Außenverhältnis not-
wendig, dass Unsicherheiten unter den Be-
schäftigten möglichst gering und die Kriteri-
en möglichst transparent sind. Die Polizeien 
sind hier gut beraten, sensibel zu sein, um 
auch die Beschäftigten zu schützen. I

11
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Zum Instagramkanal der GdP MV 
mit weiteren Impressionen zum 
Tag der Deutschen Einheit in 
Schwerin. 

EINSATZBETREUUNG BEIM TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT

Blick hinter die Kulissen
Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in 
Schwerin entwickelten sich für die Bürgerinnen und Bürger 
sowie Besucherinnen und Besucher als beeindruckendes 
Ereignis, für die Einsatzkräfte der Polizei entpuppten sie sich 
als anspruchsvoller Großeinsatz. Ein solches Event erfordert 
eine umfassende Vorbereitung und besondere 
Sicherheitsmaßnahmen, die in der heutigen Lage 
unverzichtbar sind. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte 
es sich zur Aufgabe gemacht, diese Einsatzkräfte vor Ort zu 
begleiten und zu unterstützen.

Kristin Frosch

In den Tagen rund um die Feier-
lichkeiten konnten wir als GdP 

nicht nur Kräfte aus dem gesamten 
Bundesgebiet, sondern vor allem 
viele Kolleginnen und Kollegen 
aus Mecklenburg-Vorpommern 

Innenleben

(MV) betreuen. Ein herzliches Dan-
keschön geht dabei an die Unter-
stützung durch die GdP Bundes-
polizei | Zoll, insbesondere die 
Direktion Küste.

Mit Bollerwagen und Transpor-
tern ausgestattet, machten wir uns 
auf den Weg zu den Einsatzorten, 

besuchten die Befehlsstellen und 
suchten den Austausch mit den 
Führungskräften. Die Nächte wa-
ren kühl und die Dienstzeiten lang, 
doch die Motivation unserer Kol-
leginnen und Kollegen war unge-
brochen – ein Beweis für das En-
gagement und die Stärke unserer 
Polizeifamilie. Ihr Einsatz auf dem 
Land, zu Wasser und in der Luft 
trug maßgeblich dazu bei, dass 
die Feierlichkeiten friedlich und 
sicher ablaufen konnten. Dafür 
sagen wir als GdP ein herzliches 
Dankeschön.

Präsenz auf der Blaulichtmeile
Neben der Betreuung an den Ein-
satzorten waren wir auch auf der 
Blaulichtmeile mit einem Stand 
präsent. Unter dem Motto „Ver-
eint Segel setzen“ nutzten wir die 
Gelegenheit, uns als die größte 
Interessenvertretung der Polizei 
zu präsentieren und die Bedeu-
tung der Gewerkschaften in un-
serer Demokratie zu unterstrei-
chen. Dabei haben wir zahlreiche 
Stimmen von Besucherinnen und 
Besuchern, Führungskräften der 
Polizei sowie Politikerinnen und 
Politikern eingefangen, die ihr auf 
unserem Instagram-Kanal (siehe 
QR-Code) ansehen könnt. 

Besonders erfreulich war der 
Besuch des GdP-Bundesvorsit-
zenden Jochen Kopelke und der 
GdP-Bundesfrauenvorsitzenden 
Erika Krause-Schöne. Gemeinsam 
mit Kolleginnen und Kollegen, poli-
tischen Entscheidungsträgern und 

Führungskräften der Landespoli-
zei wurden aktuelle Herausforde-
rungen und die Verantwortung des 
Bundes besprochen. Denn als Po-
lizeifamilie wissen wir, dass unsere 
Zusammenarbeit nicht an Länder-
grenzen haltmacht.

Positives Bild der Polizei 
gestärkt
Dieser Einsatz bot auch eine 
wertvolle Gelegenheit, das posi-
tive Bild der Polizei in der Öffent-
lichkeit zu stärken und für besse-
re Rahmenbedingungen für alle 
Einsatzkräfte zu werben. Ob im 
Gespräch mit dem Social-Media-
Team der Polizei MV, dem Bun-
deskanzler Olaf Scholz oder an 
den verschiedenen Ständen von 
staatlichen Institutionen und Or-
ganisationen – als Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschafter ha-
ben wir das Zusammensein ge-
nutzt, um für eine starke, vereinte 
Polizei einzustehen.

Gemeinsam stark
In der Nachbereitung dieses Ein-
satzes stehen wir den Kolleginnen 
und Kollegen in den Personalver-
tretungen zur Seite und setzen 
uns dafür ein, dass aus den Erfah-
rungen gelernt und die Anstren-
gungen aller gewürdigt werden. 
Gemeinsam stark – das ist unser 
Motto und unser Versprechen an 
alle, die tagtäglich im Dienst der 
Sicherheit stehen. I

SEGEL FÜR EINE DEMOKRATISCHE ZUKUNFT SETZEN

Vielfalt aktiv fördern
Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit, der in diesem 
Jahr unter dem Motto „Vereint Segel Setzen – Gemeinsam 
Demokratie und Vielfalt stärken“ stand und mit einem 
bundesweiten Bürgerfest in Schwerin gefeiert wurde, war es 
wichtig, die Rolle der Vielfalt in der Polizei zu beleuchten, 
sagt DP-Autorin Dorina Arndt. 

Dorina Arndt

Vielfalt ist nicht nur ein Schlag-
wort, sondern ein wesentli-

cher Bestandteil einer modernen 
und effektiven Polizeiarbeit, die 
die Werte der Demokratie verkör-
pert. Die Polizei hat die Aufgabe, 
die Sicherheit aller Bürgerinnen 
und Bürger zu gewährleisten. Um 
dies erfolgreich zu tun, ist es ent-
scheidend, dass die Polizei die 
Gesellschaft, die sie schützt, wi-

derspiegelt. Vielfältige Mitarbei-
tende bringen unterschiedliche 
Perspektiven, Erfahrungen und 
kulturelle Hintergründe mit, die 
dazu beitragen, das Vertrauen 
zwischen der Polizei und der Be-
völkerung zu stärken.

So bereicherten auch die Mit-
glieder der AG Vielfalt der GdP, Jo-
hannes Distler und Dorina Arndt, 
das bunte Treiben am Stand der 
GdP Mecklenburg-Vorpom-
mern (MV) auf der Blaulichtmei-

Tag der Deutschen Einheit: GdP-Bundesvorsitzender Jochen 
Kopelke und GdP-MV-Landeschef Christian Schumacher (r.) im 
Schweriner Kollegengespräch. 
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le am Schweriner Yachthafen und 
schafften Sichtbarkeit für Vielfalts-
themen von MV bis nach Bayern.

An diesen Tagen standen zahl-
reiche Gespräche mit Kollegin-
nen und Kollegen, Besucherin-
nen und Besuchern sowie Ver-
antwortlichen aus Politik, Polizei 
und Gewerkschaft gleicherma-
ßen im Mittelpunkt, die die Be-
deutung von Diversität in der Po-
lizei hervorhoben und die Erfolge 
sowie Herausforderungen in die-
sem Bereich thematisierten. Dies 
machte alle Beteiligten neugierig, 
sodass alle „irgendwie ein Stück 
Polizei“ mit nach Hause nehmen 
wollten – zahlreiche GdP-Werbe-
mittel machten es möglich.

Das Motto „Vereint Segel set-
zen“ erinnert uns daran, dass wir 

gemeinsam in eine Richtung steu-
ern müssen – hin zu einer inklusi-
ven und gerechten Gesellschaft. 
Die Polizei spielt dabei eine zent-
rale Rolle, indem sie aktiv Vielfalt 
fördert und Diskriminierung ent-
gegenwirkt. Dies ist nicht nur eine 
Frage der Gerechtigkeit, sondern 
auch eine Notwendigkeit für eine 
funktionierende Demokratie. Dafür 
setzen wir uns in der AG Vielfalt ein!

In einer Zeit, in der gesellschaft-
liche Spannungen und Polarisie-
rungen zunehmen, ist es umso 
wichtiger, dass die Polizei als Sym-
bol für Einheit und Gerechtigkeit 
auftritt. Indem wir Vielfalt in der Po-
lizei stärken, setzen wir gemeinsam 
die Segel für eine demokratische 
Zukunft, in der sich alle Menschen 
sicher und respektiert fühlen. I

Tag der Deutschen Einheit 2024 in Schwerin: Dorina Arndt und 
Johannes Distler (l.) mit dem GdP-Bundesvorsitzenden Jochen 
Kopelke am Stand der GdP MV.
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HERBSTSITZUNG DES BUNDESSENIORENVORSTANDES 

Weichen 
gestellt
In der Herbstsitzung des Bundesseniorenvorstandes (BSV) der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) Ende September in Kassel wurden 
entscheidende Weichen gestellt. Neben der satzungsgemäßen 
Bearbeitung verschiedener Tagesordnungspunkte waren auch zwei 
spannende Gäste eingeladen.

Ewald Gerk, Bundesseniorenvorsitzender

GdP-Bundesvorsitzender Jochen Ko-
pelke nahm sich am Nachmittag des 
ersten Sitzungstages Zeit, um mit dem 

BSV seniorenpolitische Themen zu bespre-
chen. Ferner konnte er sich ein unmittelbares 
Bild von der Seniorenarbeit in den Landesbe-
zirken und Bezirken machen. Zentrale The-
men des Austauschs mit Kollegen Kopelke 
waren die Fragen zur Attraktivität der GdP 
für Mitglieder im Ruhestand, und wie man 
das Ehrenamt stärken kann, damit auch in 
Zukunft Mitglieder Spaß an gewerkschaft-
licher Arbeit haben. 

Mitgliedernahe Ansprechstrukturen

Das klassische Bild von Gewerkschaften und 
deren fast ausschließliche Fokussierung auf 

arbeitspolitische Themen hat sich in den 
vergangenen Jahren verändert. Gewerk-
schaften als Non-Profit-Organisationen und 
starke Solidargemeinschaften sind in ihrer 
Ausrichtung nicht auf Gewinnmaximie-
rung ausgelegt, sondern sind wichtige Part-
ner der Mitglieder bei der Bewältigung und 
Vorsorge für die persönliche Zukunft. Des-
halb sind mitgliedernahe Ansprechstruktu-
ren in allen Altersgruppen umso wichtiger.

Alterslast und Baby-Boom

Am zweiten Sitzungstag referierte Prof. Dr. 
Harald Künemund von der Uni Vechta über 
„Alterslast und Baby-Boom“. Anschaulich 
und kurzweilig waren seine Ausführungen 
zu diesem Themenkomplex. Begriffe, die 

heute im Alltag verwendet werden und de-
ren Bedeutung und Entstehung niemand so 
richtig kennt, wurden anschaulich erläutert. 
Beispielhaft sei nur der Begriff Baby-Boo-
mer genannt, der aus den USA übernom-
men wurde und auf die geburtenstarken 
Jahrgänge der 1960er in Deutschland über-
tragen wird, die mittlerweile in die Renten-
phase eintreten und deren Leistungsbezüge 
die junge Generation überfordern würden.

Dabei ist diese Entwicklung schon immer 
im politischen Bewusstsein, nur entspre-
chend gehandelt wurde nicht – man hat die-
se Entwicklung sprichwörtlich ausgesessen.

Generationendialog starten

Die gewonnenen Erkenntnisse aus den Ge-
sprächen mit dem Bundesvorsitzenden und 
Professor Künemund unterstützen, genauer 
gesagt bestätigen den BSV, in einen Genera-
tionendialog zu starten. Gewerkschaftliche 
Strukturen sind dafür besonders geeignet, 
da man innerorganisatorisch generationen-
übergreifend die gleichen Ziele der Verbes-
serung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen verfolgt. Gerade in den Polizeien von 
Bund und Ländern mit ihren hierarchischen 
Organisationsstrukturen ist ein generatio-
nenübergreifender Austausch unerlässlich 
und fördert das beiderseitige Verständnis. 
Wenn die Polizei die Gewerkschaft als Part-
ner versteht, kann dies für die Organisation 
selbst und deren gesellschaftliche Anerken-
nung nur von Vorteil sein.

Kümmern und Sorgfalt

Das Kümmern um die Mitglieder war in der 
Vergangenheit nicht mit der Sorgfalt belegt, 
wie man es von der GdP erwarten konnte. 
Dieses hat sich in den vergangenen Jahren 
deutlich zum Besseren gewandelt. Den in-

Der Bundesseniorenvorstand gemeinsam mit dem für die Senioren zuständigen Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes, 
Hagen Husgen (2.v.r., vordere Reihe), und dem GdP-Bundesvorsitzenden Jochen Kopelke (rechts, vordere Reihe).
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nerorganisatorischen Wert der Seniorinnen 
und Senioren weiß man nicht erst seit den 
Betreuungsmaßnahmen bei Großveranstal-
tungen oder Großeinsatzlagen wie der Fuß-
balleuropameisterschaft zu schätzen. 

Auch der Übergang vom Arbeitsleben in 
den Ruhestand ist für viele Mitglieder ein 
Buch mit sieben Siegeln. Deshalb sucht man 
Rat und Hilfestellung bei der GdP. All dieses 
wird von den Seniorengruppen in den Lan-
desbezirken und Bezirken freiwillig über-
nommen und stand bisweilen nie im Fokus 
gewerkschaftlicher Zielsetzungen. 

Nachhaltiger Erfolg angestrebt

Um hier Impulse zu setzen, wurden in den 
vergangenen Jahren verschiedene Maßnah-
men ergriffen: das bedarfsgerechte Auflegen 
von GdP-Publikationen, das Starten der Ver-
netzung von Akteuren im Kontext von Se-

niorenseminaren und auch das Setzen fi-
nanzieller Anreize für die Landesbezirke 
und Bezirke bei der Durchführung von Se-
niorenseminaren wurde beschlossen. Dies 
dürfen aber keine Strohfeuer sein, sondern 
müssen in der Organisation verstetigt wer-
den, um nachhaltigen Erfolg zu erzielen. 

Aktiv beim Deutschen Seniorentag

Im April des kommenden Jahres findet in 
Mannheim der von der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seniorenorganisationen 
(BAGSO) veranstaltete Deutsche Senioren-
tag statt. Die GdP als Mitgliedsorganisation 
wird selbstverständlich aktiv dabei sein. Die 
Palette reicht über einen Gemeinschafts-
stand der DGB-Gewerkschaften bis zu einer 
eigenen Veranstaltung.

Bewusst haben wir uns dazu entschieden, 
keine Info- oder Diskussionsveranstaltung 

durchzuführen, sondern gelebte Prävention 
darzubieten. Die Laienspielgruppe „Roßdör-
fer Spätlese“ wird in Sketchen Kriminalprä-
vention kurzweilig und unter polizeifachli-
cher Begleitung darbieten. Das ist nachhalti-
ger als die beste Hochglanzbroschüre.

Wir können Euch nur auffordern, die Ge-
legenheit zum Besuch des Seniorentages zu 
nutzen. Wer weiß, wann er wieder einmal in 
der Rhein-Neckar-Region stattfindet. Selbst 
der weiteste Weg lohnt sich!

Auch die nächste Bundesseniorenkonfe-
renz im Februar 2026 wirft ihre Schatten be-
reits voraus. Neben dem Erfüllen satzungs-
gemäßer Formalien legen die Delegierten 
die seniorenpolitische Ausrichtung und 
Aufgabenschwerpunkte für die kommenden 
Jahre fest. Zudem wird auch ein neuer Ge-
schäftsführender Seniorenvorstand zu wäh-
len sein. Wir erwarten zugleich spannende 
wie kurzweilige Tage. I

 „Den innerorganisatorischen Wert der Seniorinnen 
und Senioren weiß man nicht erst seit den 
Betreuungsmaßnahmen bei Großveranstaltungen 
oder Großeinsatzlagen wie der 
Fußballeuropameisterschaft zu schätzen.
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GEWERKSCHAFTSPOLITISCHER AUSTAUSCH IN DEN USA

Generationenwandel 
gemeinsam gestalten
In der Septemberausgabe DEUTSCHE POLIZEI berichteten wir über 
die Seminarreise einer Delegation der Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) unter Führung des Bundesvorsitzenden Jochen Kopelke in die 
kalifornische Metropole Los Angeles auf Einladung des Simon 
Wiesenthal Centers. Am Rande des Seminars fanden weitere 
Gespräche und Aktivitäten statt, etwa ein Doppelinterview des GdP-
Chefs mit seinem US-amerikanischen Kollegen Craig Lally.

Lydia Häber und Daniel Schuster

„Good afternoon, gentlemen!“, begrüßt Ann 
E. Young den GdP-Bundesvorsitzenden Jo-
chen Kopelke und Craig Lally, den Präsiden-
ten der amerikanischen Polizeigewerkschaft 
‚Los Angeles Police Protective League‘ 
(LAPPL), zum Interview. Besprochen wer-
den Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei 
der Gewinnung von Gewerkschaftsmitglie-
dern. Und der Generationenwandel. Dieser 
führt zu Herausforderungen bei der Rekru-
tierung von Polizeibeschäftigten und muss 
von Führungskräften verantwortlich beglei-
tet werden. 

Ann E. Young: Herr Kopelke, Herr Lally, mit 
welchen Argumenten überzeugen Sie die 
Polizeibeschäftigten in Deutschland und 
in den USA, dass sie Mitglied ihrer Polizei-
gewerkschaft werden? 
Jochen Kopelke: Wenn junge Kolleginnen 
und Kollegen ihre Karriere bei der Polizei 
in Deutschland beginnen, dann gehen wir 
proaktiv auf sie zu und sagen: „Tritt unserer 

Der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke (l.) mit einem Danke-Präsent an Craig Lally, Präsident der amerikanischen Polizeigewerkschaft 
„Los Angeles Police Protective League“. 
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Gewerkschaftsfamilie bei. So bist du abge-
sichert, kannst deinen Job machen und die 
GdP kümmert sich um dich und deine An-
liegen. Die GdP schützt dich“.
Craig Lally: Wir haben 27 Abteilungen in 
Los Angeles und empfangen die neuen auf 
Probezeit eingestellten Beamtinnen und 
Beamten – frisch von der Akademie. In den 
Gesprächen mit ihnen versuche ich das Be-
wusstsein zu schaffen, dass der Polizeiberuf 
ein gefährlicher Job ist. Viele wissen das be-
reits, aber es besteht oft auch die Angst vor 
unserem Disziplinarsystem. Daher betone 
ich immer: „Ihr müsst nichts falsch machen 
in eurem Job. Es reicht, beschuldigt zu wer-
den, etwas falsch gemacht zu haben.“ Das 
ist mein stärkstes Argument, um sie zu über-
zeugen. Am besten ist es, wenn erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen sagen: „Ihr müsst 
rechtlichen Beistand haben.“. Denn wir stel-
len den Beamtinnen und Beamten, die we-

gen Fehlverhaltens beschuldigt werden, ei-
nen Anwalt zur Verfügung. Das, was prak-
tisch niemand sonst im Land macht.

Young: Das klingt nach einem guten An-
satz. Gibt es weitere Herausforderungen 
für die Arbeit der amerikanischen Polizei?
Lally: Unsere größte Herausforderung, die 
derzeit jede Polizeibehörde im Land betrifft, 
ist die Personalgewinnung. Im Durchschnitt 
verlieren wir etwa 500 Beamte pro Jahr al-
lein durch Pensionierungen. Wir liegen 
stark hinter dem Soll, was Pensionierungen 
und Neueinstellungen betrifft. Die Rekrutie-
rung und Bindung von Polizeibeschäftigten 
sind schwierig. Gleichzeitig ist die Arbeits-
belastung gestiegen. Uns fehlt Personal, um 
die grundlegenden Dienste für die Gemein-
schaft zu gewährleisten. Das ist ein Problem, 
weil unser Pensionssystem auf der Basis der 
aktiven Kolleginnen und Kollegen aufbaut. 

Es muss jemand da sein, der ihren Platz ein-
nimmt. Wenn wir 500 Beamte pro Jahr ver-
lieren und nur etwa 200 einstellen, wird das 
langfristig das Pensionssystem belasten.
Kopelke: Ja, das ist auch in Deutschland der 
Fall. Es wird gefährlich, wenn nicht ausrei-
chend Personal vorhanden ist. Die harte Ar-
beit, die wir täglich auf der Straße erleben, 
erfordert Teamarbeit und genug Personal. 
Nur so kann man sicherstellen, dass sowohl 
die Einsatzkräfte als auch die Gemeinschaft 
geschützt sind.

Young: Welche Herausforderungen se-
hen Sie denn speziell in Deutschland, 
Herr Kopelke?
Kopelke: Es ist eine sehr vergleichbare Situ-
ation in Deutschland. Auch wir sehen, dass 
junge Menschen Respekt oder Angst davor 
haben, den Polizeiberuf zu ergreifen. Der 
Polizeiberuf ist einer der spannendsten und 

 „Craig Lally: „Unser Ziel ist es, 
den Kolleginnen und Kollegen ein 
Gefühl der Sicherheit zu geben.“
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 „Jochen Kopelke: „Wir müssen die 
Transformation der Arbeitswelt mitgestalten 
indem wir sie an die Bedürfnisse der neuen 
Generation auszurichten.“

wichtigsten Jobs, die wir in Deutschland ha-
ben. Es ist ein Beruf, bei dem man Verbre-
chen bekämpft und Menschen in Situatio-
nen hilft, in denen sonst niemand für sie da 
ist. Wir haben die gleichen Probleme wie un-
sere amerikanischen Kolleginnen und Kol-
legen. Auch wir erhalten weniger Bewer-
bungen und verlieren Menschen zum Bei-
spiel während der dreijährigen Ausbildung. 
Manche verlieren wir, wenn sie in die Ein-
heiten kommen und auf der Straße arbeiten. 
Sie sind überrascht, wie hart der Job ist. Es 
ist umfangreiche Gewerkschaftsarbeit, die 
Menschen zu motivieren und im Dienst zu 
halten. Hinzukommt der wichtige Punkt, 
dass sich die Belegschaft selbst stark verän-
dert hat und wir uns inmitten eines Genera-
tionenwechsels befinden.
Lally: Das stimmt. In den Achtzigerjahren 
hatten wir nie Probleme, Leute einzustellen. 
Früher war die Abkürzung „LAPD“ ein An-
reiz. Heute sehen viele Menschen es nicht 
mehr als Karriere, sondern denken eher: Ich 
arbeite in dem Job für fünf oder zehn Jahre 
und dann mache ich etwas anderes.
Kopelke: Genau, das ist die Herausforde-
rung. Wenn es viele Veränderungen in unse-
rer Arbeitswelt gibt, dann müssen wir Ideen 

entwickeln, wie wir uns an dieser Transfor-
mation beteiligen können. 

Ann E. Young: Das klingt nach ehrgeizi-
gen Zielen. Die jungen Menschen heute 
sind anders als vor 25 Jahren. Ich bin da-
mit aufgewachsen, Polizistin werden zu 
wollen. Das hatte ich von Anfang an im 
Blut. Wie können wir dieses Gefühl heute 
bei jungen Menschen hervorrufen?
Lally: In der LAPD waren unsere besten Re-
krutierer die Polizisten selbst. Es gab viele 
Beamte, die etwa ihre Kinder oder Nachbarn 
ermutigten, eine Karriere bei der Polizei zu 
beginnen. Wir bieten einen großartigen, fa-
cettenreichen Job – bis heute.
Kopelke: Wir sollten uns die Chance geben, 
die Generation kräftemäßig zu vermischen. 
Den Beschäftigten ermöglichen, in Ränge zu 
gelangen, auch wenn sie noch nicht so lange 
wie andere im Dienst sind. Wir sollten uns 
austauschen und gemeinsam ein modernes 
Arbeitsumfeld schaffen. Es gibt viele The-
men, die uns zusammenbringen. Insbeson-
dere der Generationenunterschied ist eine 
Chance, eine Gruppe zu verändern und ge-
meinsam den gleichen Herzschlag für die 
Polizeiarbeit zu haben.

Zum Video des Interviews 
bitte den QR-Code scannen.

Ann E. Young: Viele Kolleginnen und Kol-
legen sind ausgebrannt und desillusio-
niert von ihrem Job und sie müssen neu 
begeistert werden. Meiner Meinung nach 
ist eine gute Führung der Schlüssel zum 
Erfolg. Was muss eine Führungskraft mit-
bringen, um den Mitgliedern das Gefühl 
zu geben, dass sie betreut und unterstützt 
werden?
Lally: Entscheidend ist, dass die richtige 
Führungskraft den Kolleginnen und Kolle-
gen die Sicherheit gibt, die sie benötigen, um 
ihre Arbeit erledigen zu können. Es gibt vie-
le Komponenten, die eine Rolle spielen. Es 
war etwa eine starke Botschaft, als selbst in 
schwierigen Zeiten das Budget für die Poli-
zei sogar erhöht wurde. Hier zeigte sich, wie 
wichtig der kontinuierliche Austausch und 
das Vernetzen in die Politik, mit Gewerk-
schaften und in die Polizei selbst sind. Als 
Führungskraft sollte man unter anderem als 
starkes Bindeglied agieren und wissen, was 
die Kolleginnen und Kollegen brauchen.
Kopelke: Genau deshalb müssen wir die 
geeigneten Personen auswählen, welche 
die Führung übernehmen und etwa den ge-
samten Bezirk oder die gesamte Einheit stär-
ken. Die Führungskräfte müssen die Kolle-
ginnen und Kollegen motivieren, ihnen zu-
hören und die individuellen Bedürfnisse 
erkennen. Nur so können wir langfristig 
Zufriedenheit im Polizeiberuf schaffen und 
Personal halten.

Ann E. Young: Gentlemen, ich danke Ih-
nen für das Gespräch und freue mich, 
dass wir international zusammenrücken 
und heute einen Grundstein für den künf-
tigen Austausch gelegt haben.

Interviewerin Ann E. Young war erster afroamerikanischer, weiblicher „Captain“ des Los 
Angeles Police Departments.
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EUROPA-GESPRÄCH

Innere Sicherheit im Fokus
Themen der Inneren Sicherheit Europas standen Ende 
Oktober im Fokus eines digitalen Meinungstausches 
zwischen der Europaabgeordneten Verena Mertens (MdEP) 
und dem stellvertretenden GdP-Bundesvorsitzenden 
Michael Mertens. 

Redaktion

Die Politikerin sitzt seit die-
sem Jahr für die Europäische 

Volkspartei (EVP) im Parlament 
und bringt aufgrund ihrer beruf-
lichen Vorgeschichte, zuletzt als 
Direktionsleiterin Kriminalität und 
stellvertretende Abteilungsleiterin 
der Kreispolizeibehörde Pader-
born, viel polizeiliche Expertise 
mit nach Brüssel und Straßburg. 
Sie betont, sich mit aller Kraft für 
die Belange der Polizei und für die 
Innere Sicherheit insgesamt ein-
setzen zu wollen. Hierfür sei vor 
allem eine bessere Vernetzung der 

Polizeien in Europa erforderlich.
GdP-Vize Mertens erläuterte 

der Abgeordneten Mertens un-
ter anderem das GdP-Papier zu 
den aus Sicht der Gewerkschaft 
14 Prioritäten der künftigen EU-
Kommissionsarbeit zur Inneren Si-
cherheit. Er wies hin, dass der so-
genannte Mission Letter für das 
designierte Kommissionsmitglied 
Magnus Brunner, der das Ressort 
Inneres und Migration führen soll, 
einige zentrale Punkte des GdP-
Papiers bereits enthalte. Hervor-
zuheben seien aktualisierte Werk-
zeuge für die Strafverfolgungsbe-
hörden, vornehmlich mit Blick auf 

die Vorratsdatenspeicherung, die 
Stärkung von Europol, der Kampf 
gegen illegalen Waffenhandel 
und Drogen und der verbesserte 
Schutz von Kindern vor sexuellem 
Missbrauch. Zudem soll eine neue 
EU-Strategie für Innere Sicherheit 
entwickelt sowie eine neue Agen-
da zur Terrorismusbekämpfung 
aufgestellt werden.

Im Mission Letter wenig Beach-
tung fanden Michael Mertens zu-
folge jedoch Themen, die die Ar-
beitswelt der Polizeibeamtinnen 
und -beamten in Europa betref-
fen. So sei die zunehmende Ge-
walt gegen Polizeibeschäftig-

In einer Videoschalte erörterten die EU-Parlamentarierin Verena 
Mertens, GdP-Vize Michael Mertens und Bundesgewerkschafts-
sekretär Jeldrik Grups die künftige Ausrichtung der EU-Kommission 
im Bereich der Inneren Sicherheit.

te nicht angesprochen worden, 
ebenso wie die Arbeitsbedingun-
gen und Fragen der Mitbestim-
mung bei EU-Sicherheitsagen-
turen. Für das Anfang November 
abgehaltene Parlamentshearing 
des potenziellen EU-Kommissars 
erhoffte sich der GdP-Vize ent-
sprechende Fragen aus den Rei-
hen der Parlamentarier.

Mertens und Mertens verein-
barten, auch künftig in einem in-
tensiven Austausch zu bleiben. I
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ENTSPANNT IM ALTER

Ist die Rente sicher?
„Eigentlich könnte ich hier den Artikel schon beenden, natürlich ist 
die Rente sicher”, sagt DP-Autor Uwe Krause. Ein wenig mehr 
möchte er aber dennoch berichten …

Uwe Krause

Solange wir in einer freiheitlich demo-
kratischen Ordnung leben, wird auch 
immer eine Rente gezahlt werden. 

Auch in schwierigen Zeiten nach den beiden 
Weltkriegen wurden zeitnah wieder Renten 
ausgezahlt. Mit der Deutschen Einheit wur-
den auch die Rentensysteme in Ost und West 
wieder vereinheitlicht. Damit konnten auch 
in den sogenannten neuen Bundesländern 
sofort rund vier Millionen zusätzliche Renten 
ausgezahlt werden. Dabei zeigte sich die 
große Stärke des umlagefinanzierten Ren-
tensystems. Mit einem rein kapitalgedeckten 
Rentensystem wäre diese Herausforderung 
nicht möglich gewesen. 

Reicht die Rente aus?

Die Finanzierung des Rentensystems über 
das Umlageverfahren bedeutet, dass die 
aktuellen Einnahmen der Rentenversiche-
rer, also die Beiträge der Versicherten und 
Arbeitgeber sowie Zuschüsse aus dem Bun-
deshaushalt, für die laufenden Rentenzah-
lungen verwendet werden. Damit komme 
ich zur zweiten entscheidenden Frage. Wird 
meine Rente auch ausreichen. 

In letzter Zeit häufen sich Meldungen, wo-
nach prominente Personen wenig oder kei-
ne Rente beziehen. Dazu muss man sagen, 

wer nichts oder wenig in die Rentenkasse 
einbezahlt, kann natürlich auch keine Ren-
te erwarten. Derzeit liegt das Rentenniveau 
bei circa 48 Prozent. Mit dem Rentenpaket 
II soll das heutige Rentenniveau langfristig 
garantiert werden, denn ohne das Rentenpa-
ket würde aufgrund der demografischen Ent-
wicklung das Niveau ab 2025 weiter sinken. 

Häufiger Irrtum

Ein häufiger Irrtum ist, dass die Rente 48 Pro-
zent vom letzten Brutto- oder Nettolohn be-
trägt. Tatsächlich ist das Rentenniveau das 
Verhältnis der Standardrente zum Durch-
schnittsverdienst aller Versicherten. Die 
Standardrente erhält man, wenn man 45 Jah-
re immer den aktuellen Durchschnittslohn 
verdient hat und darauf Rentenbeiträge ge-
zahlt wurden. Da die Höhe des Lohnes sich 
im Laufe des Lebens ändert und auch durch 
Kindererziehung, Arbeitslosigkeit, Krankheit 
und Niedriglohn beeinflusst wird, handelt es 
sich um einen statistischen Wert, an welchem 
man die Entwicklung der Renten erkennen 
kann. Tatsächlich wird die Rente nach ei-
ner einfachen Formel berechnet: Monatliche 
Rentenhöhe = Entgeltpunkte x Zugangsfak-
tor x Aktueller Rentenwert x Rentenartfaktor. 
Die Entgeltpunkte sind hierbei der wichtigs-

te Wert, dazu wird Jahr für Jahr das persön-
liche Einkommen mit dem Durchschnitts-
verdienst aller Versicherten verglichen. Ent-
spricht es exakt dem Durchschnittsverdienst 
in diesem Jahr, ist das 1 Entgeltpunkt wert. 
Der Zugangsfaktor berechnet die Zu- und Ab-
züge bei der Rentenberechnung, wie vorzei-
tiger Renteneintritt oder aber der vorläufige 
Verzicht auf Rentenzahlung bei Eintritt in 
das Rentenalter. Der aktuelle Rentenwert ist 
der Gegenwert, der einem Rentenpunkt ent-
spricht, aktuell 39,32 Euro. Der Rentenfaktor 
berechnet die Art der Rente, bei der Altersren-
te beträgt er 1,0, bei Renten wegen teilweiser 
Erwerbsminderung zum Beispiel 0,5. 

Renteninformation

Die Deutsche Rentenversicherung verschickt 
an jeden, der mindestens 27 Jahre alt ist und 
mindestens 5 Jahre mit Beitragszeiten hat, 
jährlich eine Renteninformation. In der Ren-
teninformation werden die Bruttobeträge ge-
nannt, davon müssen noch individuelle Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
sowie Steuern abgezogen werden. Alters-, 
Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenen-
renten sind grundsätzlich einkommensteu-
erpflichtig. Rückwirkend ab dem Jahr 2023 
steigt der Besteuerungsanteil für jeden neu-
en Renteneintrittsjahrgang aber nicht mehr 
um wie bisher 1,0 Prozentpunkte, sondern 
nur noch um 0,5 Prozentpunkte. Mit Renten-
eintritt 2024 sind 83 Prozent der Rente zu ver-
steuern. Bei der Besteuerung der Rente gelten 
auch die individuellen Grundfreibeträge. Die 
Besteuerung der Renten und nicht der Beiträ-
ge wurde durch ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) 2002 aufgrund der 
ungleichen Behandlung von Pensionen und 
Renten notwendig. Aus Sicht des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) darf keine Dop-
pelbesteuerung stattfinden, sodass im Zwei-
felsfall auch die Rentenfreibeträge zu erhö-
hen sind. Auch wenn man davon ausgeht, 
dass man als Rentner eventuell mit weniger 
Geld auskommt als in jungen Jahren, wird die 
zu erwartende Rente wahrscheinlich nicht 
für einen sorgenfreien Lebensabend aus-
reichen. Wir Beschäftigten des Bundes, der 
Kommunen und der Länder sind hier noch 
zusätzlich in der Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder (VBL) versichert. 

Weiter auf Seite 21  →
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Die Zusatzversorgungskasse

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) ist die größte deutsche Zu-
satzversorgungskasse für Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst. Deren Geschichte der 
VBL lässt sich bis 1929 in die Zeit der Wei-
marer Republik zurückverfolgen. Die öffent-
lichen Arbeitgeber sind tarifvertraglich ver-
pflichtet, ihre Beschäftigten zur VBLklassik 
anzumelden. Grundlage ist hierfür der Ta-
rifvertrag Altersversorgung. Die Versiche-
rungspflicht bedeutet auch, dass nicht nur 
der Arbeitgeber, sondern auch wir als Ar-
beitnehmer an die tarif- und arbeitsvertrag-
lichen Vorgaben gebunden sind. Die Renten-
leistungen aus der VBLklassik werden von 
den Arbeitnehmern und vom Arbeitgeber fi-
nanziert. Die von Ihrem Arbeitgeber getrage-
nen Umlagen und Beiträge zahlt der Arbeit-
geber an die VBL. Die vom Arbeitnehmer zu 
tragenden Beiträgen und Teile an der Um-
lage behält der Arbeitgeber vom Gehalt ein 
und überweist dieses direkt an die VBL. 

Die Zusatzversorgung wird im Tarifgebiet 
West und Tarifgebiet Ost unterschiedlich fi-
nanziert. Das beruht darauf, dass erst zum 1. 
Januar 1997 die Zusatzversorgung im Tarif-
gebiet Ost eingeführt wurde. Im Tarifgebiet 
West wird die betriebliche Altersversorgung 
über Umlagen finanziert, im Tarifgebiet Ost 
hingegen über Umlagen und Beiträge zur Ka-
pitaldeckung. Deshalb ist auch die Höhe der 
Aufwendungen unterschiedlich. Der Arbeit-
nehmeranteil zur VBLklassik im Tarifgebiet 
West beträgt insgesamt 1,81 Prozent, im Ta-
rifgebiet Ost 4,25 Prozent des zusatzversor-
gungspflichtigen Entgelts. Die Höhe der zu 
erwartenden Rente aus der VBL richtet sich 
ähnlich wie bei der gesetzlichen Rente nach 
der Beitragsdauer und der Höhe der Beiträge. 
Die VBL sendet an ihre Versicherten ebenfalls 
jährlich eine Renteninformation zur Höhe der 
zu erwartenden Rentenzahlung. Bei den Ren-
tenleistungen der VBL handelt es sich um 
Leistungen aus der betrieblichen Altersver-
sorgung, die grundsätzlich der Besteuerung 
unterliegen. Hier gibt es auch Unterschie-
de zwischen dem Tarifgebiet Ost und West, 
da für Umlagen und Beiträge zur Kapitalde-
ckung unterschiedliche steuerliche Regelun-
gen gelten. Zusätzlich gibt es noch die Mög-
lichkeit, sich freiwillig mit den Produkten 
VBLextra und VBLdynamik zu versichern. 
Hier besteht auch die Möglichkeit, mit der 

Riester-Förderung oder der Entgeltumwand-
lung auch die staatliche Förderung nutzen. 

Weitere Vorsorge nicht immer 
möglich

Die gesetzliche Rente kombiniert mit der 
VBL als zweite Säule in Form einer Betriebs-
rente leistet auf jeden Fall eine gute Versor-
gung für den Ruhestand. Natürlich ist es 
empfehlenswert, auch noch mehr für den 
Ruhestand vorzusorgen, nur ist das leider 
oft bei niedrigen Bezügen nicht möglich. 
Ein höheres Renteneintrittsalter, wie im-
mer wieder von Politik und Wirtschaftsver-
tretern gefordert, ist abzulehnen. Statistisch 
gesehen sterben im Alter zwischen 60 und 
70 Jahren 25 Prozent der Bevölkerung. Die 
wenigsten Beschäftigten sind mit körperlich 
anstrengenden Tätigkeiten überhaupt in der 
Lage, länger als bis zum 65. Lebensjahr zu 
arbeiten. Faktisch würde das eine Renten-
kürzung durch die Hintertür bedeuten. 

Sehr oft hört man Forderungen, die Beam-
ten sollen auch in die gesetzliche Rente ein-
zahlen. Der maximale Ruhegehaltssatz der 
Beamten von 71,75 Prozent wird nach 40 ruh-
gehaltfähigen Dienstjahren (in Vollzeit) er-
reicht. Das Niveau ist natürlich höher als bei 
der gesetzlichen Rente, aber nicht die Pen-
sion ist zu hoch, sondern die Rente ist zu 
niedrig. Zudem deckt die Pension sowohl 
die Säule der gesetzlichen Absicherung als 
auch der Betriebsrente ab. Beamte in die Ren-
te zu übernehmen, bedeutet höhere Ausga-
ben für die öffentlichen Arbeitgeber, da dann 
für die neuen Beamten Beiträge in die Ren-
tenkasse abgeführt werden müssten. Dienst-
ältere Beamte haben Bestandsschutz und 
würden weiter Pension erhalten. Dadurch 
entstünde für die Haushalte eine Doppelbe-
lastung durch Beiträge in die Rentenversi-
cherung und Pensionszahlungen, insofern 
erscheint dieses Szenario nicht sehr realis-
tisch. Auch ist eine Umstellung der Beamten 
auf die gesetzliche Rentenversicherung auf-
grund der hergebrachten verfassungsrecht-
lichen Grundsätze des Berufsbeamtentums 
nicht umsetzbar. Langfristig wird der Bun-
deszuschuss zur Rentenversicherung steigen 
müssen. Der Bundeszuschuss von zuletzt 112 
Milliarden dient den sogenannten versiche-
rungsfremden Leistungen, etwa Mütterren-
ten. Von solchen nicht beitragsgedeckten 
Leistungen gibt es eine ganze Reihe, hier-

DP-Autor  
Uwe Krause

ist Beisitzer Tarif im Geschäftsführen-
den Landesvorstand und Mitglied in 
der GdP-Bundestarifkommission Der 
57-Jährige fungiert ebenso als Grup-
pensprecher Arbeitnehmer im örtlichen 
Personalrat VI Bereitschaftspolizeiab-
teilung Dachau. Zudem ist er Bezirks-
personalrat Bereitschaftspolizei Bay-
ern und Teil des Hauptpersonalrates im 
Staatsministerium des Innern.

privat

zu zählt zum Beispiel auch die Grundrente. 
Solche Leistungen sind Aufgabe der gesam-
ten Gesellschaft und nicht nur der Beitrags-
zahler. Hier stellt sich nicht die Frage, ob der 
Zuschuss berechtigt ist, sondern ob er groß 
genug ist, nämlich so groß, dass er für alle 
nicht beitragsgedeckten Leistungen reicht. 
Die Entwicklung der gesetzlichen Rente wird 
auf jeden Fall spannend bleiben, und wir als 
Gewerkschaft im DGB werden hier weiterhin 
gefordert sein. Dennoch sollten wir optimis-
tisch in die Zukunft schauen. Mit der gesetz-
lichen Rente und VBL muss ein Auskommen 
in einem lebenswerten Ruhestand möglich 
sein. I
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GdP-CHEF IN WARSCHAU

Besuch bei 
Frontex
Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP),  
Jochen Kopelke, besuchte Ende Oktober die europäische 
Grenzschutzagentur Frontex in Warschau. Empfangen wurde  
er durch den Exekutivdirektor der Behörde, Dr. Hans Leijtens.  
In einem Meinungsaustausch erörterten die beiden 
Gesprächspartner die aktuelle Lage, das Frontex-Einsatz- 
geschehen sowie gewerkschaftspolitische Themen.

Danica Bensmail

Gegenwärtig beteiligt sich die Bun-
desrepublik mit etwa 160 Polizistin-
nen und Polizisten von Bund und 

Ländern sowie verschiedenster Technik an 
Frontex-Operationen. Unter anderem unter-
stützt Deutschland mit zwei Kontroll- und 

Streifenbooten der Bundespolizei in der grie-
chischen Ägäis.

Für die GdP ist klar: Die Arbeit deutscher 
Polizistinnen und Polizisten muss auch im 
europäischen Kontext rechtsverbindlich 
und klar reguliert sein. Im Austausch mit 

dem Frontex-Leiter galt Kopelkes besonde-
rer Blick Regelungen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen seiner deutschen Kol-
leginnen und Kollegen.

Auch tausende Kilometer von zu Hause 
entfernt, müsse sichergestellt werden, dass 
die Belange und Bedürfnisse deutscher Ein-
satzkräfte in Auslandsverwendungen früh-
zeitig erkannt und berücksichtigt würden, 
unterstrich Kopelke, der in Begleitung von 
GdP-Bundesgewerkschaftssektretär Jeldrik 
Grups nach Warschau reiste. „Das geht nur 
mit einer guten Personalvertretung, die eine 
starke Mitbestimmung ermöglicht“, unter-
strich der Gewerkschafter. 

Kopelke betonte überdies die Rolle der 
europäischen Grenz- und Küstenwache. Um 
die Sicherheit der EU-Außengrenzen auch 
künftig verlässlich gewährleisten zu kön-
nen, seien vermehrt Investitionen in die vor-
handenen Beschäftigten und einen schnel-
len Personalaufwuchs dringend notwendig, 
so der GdP-Chef. 

Wer Sicherheit im europäischen Kontext 
denke, käme an Frontex nicht vorbei, sag-
te Kopelke und verdeutlichte: „Mit Blick auf 
meine Kolleginnen und Kollegen, die ihren 
Dienst an den EU-Außengrenzen verrich-
ten, bin ich sehr dankbar für die großartige 
Unterstützung und das eindrucksvolle Maß 
an Entlastung, das deutschen und europäi-
schen Sicherheitsbehörden zukommt.“ I

Erinnerungspräsent an Warschau-Besuch: Frontex-Exekutivdirektor Dr. Hans Leijtens und GdP-Bundesvorsitzender Jochen Kopelke (r.). 
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IM GESPRÄCH: DR. HANS LEIJTENS, FRONTEX-EXEKUTIVDIREKTOR

Ich erwarte nicht,  
dass die Herausforderungen  
an unseren Grenzen geringer  
oder einfacher werden
Dr. Hans Leijtens leitet als Exekutivdirektor die EU-
Grenzschutzagentur Frontex. Im DP-Gespräch erläutert er die 
Entwicklung der Agentur, zeigt Perspektiven für die kommenden 
Jahre auf und führt aus, wie es bei Frontex um die Mitbestimmung 
bestellt ist. Er verfolge eine Politik der offenen Tür, sagt Leijtens und 
hört das eine oder andere beim gemeinsamen Essen mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Redaktion

DP: Frontex ist seit mehr als 20 Jahren als 
europäische Grenzschutzagentur im Ein-
satz. Wie fällt Ihre Bilanz aus?
Dr. Hans Leijtens: Frontex hat in den ver-
gangenen 20 Jahren eine beeindrucken-
de Entwicklung durchlaufen und ist dabei 
stark gewachsen. Von einer Agentur mit 
mehr als 100 Mitarbeitern hat sich Fron-
tex zur größten EU-Agentur und zu einem 
wichtigen operativen Arm des Grenzschut-
zes der EU entwickelt. Wir haben in den ver-
gangenen Jahren mit den ersten uniformier-
ten Grenzbeamten der EU – dem Ständigen 
Korps – den Weg zu einer vollwertigen ope-
rativen Agentur geebnet.

Die zahlreichen Herausforderungen an 
unseren Grenzen in den letzten Jahren, wie 
die Migrationskrise in den Jahren 2015 und 
2016, die Pandemie oder der Ausbruch des 
Krieges in der Ukraine, haben gezeigt, dass 
EU-Außengrenzschutz nur durch ein EU-
weites Engagement und eine integrierte Zu-
sammenarbeit erfolgreich bewältigt werden 
kann.

In diesem Jahr wurden Deutschland und 
Frankreich bei der Sicherung von Großver-
anstaltungen wie der Fußball-Europameis-
terschaft und den Olympischen Spielen 
maßgeblich von uns unterstützt. Unifor-
mierte Beamte von Frontex mit Exekutivbe-
fugnissen arbeiteten Seite an Seite mit na-
tionalen Grenzschutzbeamten. Eine Ent-

wicklung, die sich viele vor 10 Jahren nicht 
hätten vorstellen können. Dank unseres En-
gagements und der wert-vollen Zusammen-
arbeit mit den Mitgliedstaaten und den as-
soziierten Schengen-Ländern bin ich sicher, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind, Europa 
noch sicherer zu machen.

DP: Mittlerweile ist die sogenannte Stän-
dige Reserve der Europäischen Grenz- 
und Küstenwache im Einsatz und soll ja 

noch bis 2027 weiter ausgebaut werden. 
Was konnten die Einsatzkräfte der Reser-
ve bisher erreichen, welche Einsatzberei-
che stehen künftig an?
Leijtens: Das Standing Corps von Frontex 
besteht aus zwei Teilen. Ein Drittel aus un-
seren eigenen Frontex-Beamten in EU-Uni-
form, die wir in den vergangenen vier Jahren 
intensiv aufgebaut haben. Die anderen zwei 
Drittel werden von den Mitgliedstaaten für 
den Einsatz an den EU-Außengrenzen ab-
gestellt. Wir sind auf einem guten Weg und 
sollten bis Ende 2027 10.000 Beamte des 
Ständigen Korps einsatzbereit haben.

Derzeit sind wir an 23 Operationen an den 
EU-Außengrenzen und in Drittstaaten betei-
ligt, an denen fast 3.000 operative Kräfte ak-
tiv teilnehmen. Diese Operationen reichen 
von regelmäßigen Grenzkontrollen bis zu 
komplexen gemeinsamen Einsätzen meh-
rerer Mitgliedstaaten. Es gibt auch eine Rei-
he bemerkenswerter operativer Erfolge, auf 
die ich besonders stolz bin: Wir haben die 
finnischen Grenzen als Reaktion auf neu-
en hybriden Bedrohungen rasch verstärkt, 
indem wir innerhalb weniger Tage auf Er-
suchen der finnischen Behörden 50 zusätz-
liche Grenzschutzbeamte bereitgestellt ha-
ben, um eine ungewöhnlich hohe Zahl von 
Migranten zu kontrollieren, die über die fin-
nische Ostgrenze aus Russland kamen. Im 
Hinblick auf den Schengen-Beitritt Bulgari-
ens haben wir die Zahl der Frontexbeamten 
an der bulgarisch-türkischen Grenze ver-
dreifacht.

GdP-Chef Jochen Kopelke und Frontex-Direktor Dr. Hans Leijtens im Gespräch mit einem 
Schichtleiter der Frontex-Lage- und Einsatzzentrale.
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sind sehr dankbar für diese Unterstützung. 
Die deutschen Beamten sind für Frontex von 
großer Bedeutung. Sie zeichnen sich durch 
hohes Verantwortungsbewusstsein, große 
Kompetenz und viel Erfahrung aus. Vom 
Stabsmitarbeiter bis zu meinem Stellvertre-
ter arbeiten deutsche Polizistinnen und Po-
lizisten auf fast allen Ebenen und in fast al-
len Bereichen bei Frontex sehr erfolgreich.

Ich weiß, dass es für die Bundespolizei 
eine große Herausforderung ist, ständig rund 
200 Beamte mit Unterstützung der Kollegen 
aus den Länderpolizeien für uns im Einsatz 
zu haben. In einigen Bereichen werden daher 
die geforderten Quoten nicht vollständig er-
füllt. Wir arbeiten aber eng und konstruktiv 
mit den deutschen Behörden zusammen, um 
hierbei entsprechende Lösungen zu finden.

DP: Wie kann Frontex die deutschen Si-
cherheitsbehörden entlasten?
Leijtens: In Deutschland sind wir aufgrund 
unseres Mandats besonders aktiv mit Front-
ex-Personal an den internationalen Flughä-
fen und unterstützen den Schutz der jewei-
ligen EU-Außengrenzen. Besonders effektiv 
und ausbaufähig ist unsere Unterstützung 
von Rückführungsmaßnahmen der Bun-
despolizei. In Frankfurt am Main, Berlin 

DP: Die EU-Kommission plant neben der 
massiven personellen Verstärkung von 
Frontex auch die Anschaffung moderner 
Technik für Ihre Agentur. Was ist vorge-
sehen?
Leijtens: Frontex ist bestrebt, sich auch im 
technischen Bereich kontinuierlich weiter-
zuentwickeln und sicherzustellen, dass die 
Agentur den Mitgliedstaaten einen echten 
operativen Mehrwert bietet, darunter die 
Forschung, die Förderung von Innovatio-
nen sowie die Standardisierung und Harmo-
nisierung des Grenzmanagements. Zudem 
sind wir auch dabei, unsere Überwachungs-
technologie zu modernisieren. Dazu gehören 
auch die Drohnen, die wir an den Küstenau-
ßengrenzen im Mittelmeer einsetzen. In die-
sem Zusammenhang ist es unser Ziel, unse-
re Operationen mit modernster Ausrüstung 
wie Flugzeugen, Drohnen und verbesserten 
Überwachungssystemen voranzutreiben und 
die Systeme noch intelligenter zu machen.

DP: Im Mittelpunkt der Aktivitäten Ih-
rer Agentur steht die Entwicklung einer 
operativen Strategie für das Grenzma-
nagement und die Koordinierung der eu-
ropäischen Mitgliedsstaaten. Wie genau 
erfolgt das?

Leijtens: In diesem Jahr hat unsere Agentur 
die Rückführung von fast 40.000 Menschen 
unterstützt, von denen 65 Prozent freiwillig, 
meist mit Linienflügen, zurückgekehrt sind. 
Deutschland ist dabei ein wichtiger Partner.

Wir haben eine neue dezentrale Kom-
mando- und Kontrollstruktur mit 7+1 Konti-
nenten in Europa eingeführt, um unsere Un-
terstützung an den EU-Außengrenzen noch 
effektiver zu gestalten. Wir verfolgen dabei 
einen mehr operativen Ansatz und wollen 
damit unsere Führungsstruktur straffen 
und effizienter werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
wir mit unserem Engagement das Grenzma-
nagement der Mitgliedstaaten und Drittstaa-
ten unterstützen und Rückführungsmaß-
nahmen koordinieren und teilweise finan-
zieren. Ferner werden die EU-Außengrenzen 
von Frontex mit moderner Technik umfas-
send aus der Luft überwacht.

DP: Wie bewerten Sie die Beteiligung und 
das Engagement der deutschen Polizeien 
an den Aktivitäten Ihrer Agentur? Gibt es 
hier noch Verbesserungspotenzial?
Leijtens: Deutschland ist ein sehr wichti-
ger Partner für Frontex. Es stellt die meis-
ten Beamten für Frontex-Einsätze, und wir 

Der Leiter der Frontex Lage- und Einsatzzentrale, Mariusz Kawczynski, erläutert den deutschen Gästen, wie Frontex das aktuelle Geschehen 
im Blick behält.
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und demnächst auch an weiteren Flughä-
fen in Deutschland haben wir Frontex-Per-
sonal für Rückführungsmaßnahmen, wel-
ches die Bundespolizei bei Bodenmaßnah-
men und auch bei Sicherheitsbegleitungen 
unterstützt. Wir helfen aber auch bei der Bu-
chung von Flügen für Rückzuführende, ein-
schließlich finanzieller Unterstützung.

Überdies unterstützen wir die deutschen 
Sicherheitsbehörden mit Risikoanalysen für 
das Grenzmanagement, Krisenprävention 
bei möglichen Migrationsströmen und Vul-
nerabilitätsanalysen.

DP: Wie hoch ist der Anteil von Frauen 
bei Frontex, vor allem im Führungsbe-
reich? Gibt es spezielle Frauenförder-
programme?
Leijtens: Insgesamt liegt der Frauenanteil 
bei unserem Personal bei 44 Prozent. Bei un-
seren uniformierten Beamten, dem Standing 
Corps, ist der Frauenanteil mit rund elf Pro-
zent geringer. Das ist eine Zahl, mit der ich 
nicht zufrieden bin, und wir ergreifen ver-
schiedene Maßnahmen, um diese zu erhö-
hen, etwa gezielte Rekrutierungskampag-
nen, um ein ausgewogenes Geschlechter-
verhältnis zu gewährleisten und den Anteil 

der Frauen, die sich für Stellen im Stehen-
den Korps bewerben, zu erhöhen. Wir su-
chen stets nach Möglichkeiten, insbesonde-
re Frauen in Führungspositionen auf ihrem 
Karriereweg zu unterstützen.

DP: Frontex ist in der Vergangenheit im-
mer wieder mit sogenannten Pushbacks 
und anderen vermeintlichen Menschen-
rechtsverletzungen in die Kritik geraten. 
Wie gehen Sie inzwischen damit um? Wel-
che Strukturen wurden seitens Frontex 
aufgebaut, um solche Vorkommnisse in 
Zukunft zu verhindern?
Leijtens: Die Grundrechte stehen im Mittel-
punkt aller Tätigkeiten der Agentur. Deshalb 
verfügt Frontex über starke Mechanismen, 
um die Einhaltung der Menschenrechtsstan-
dards zu gewährleisten, wie beispielsweise 
das Büro für Grundrechte, ein unabhängiges 
Gremium, das die Agentur in Grundrechts-
fragen berät. Der Grundrechtsbeauftragte ist 
zudem als Mitglied der Leitung der Agentur 
in den Entscheidungsprozess eingebunden 
und wird vor jeder Entscheidung über die 
Einleitung einer gemeinsamen Aktion kon-
sultiert. Weiterhin verfügt Frontex über 46 
engagierte Grundrechtsbeobachter, die in 

Absprache mit den Einsatzmitgliedstaaten 
Zugang zu den Einsatzgebieten haben und 
eng mit dem operativen Personal der Agen-
tur zusammenarbeiten.

Wir haben auch dafür gesorgt, dass sie 
in den Frontex-Verhaltenskodex, die Lehr-
pläne für Grenzschutzbeamte und die spe-
zielle Ausbildung für Grenzschutzbeam-
te einbezogen werden. Der Verhaltensko-
dex verpflichtet jeden Beamten, der Grund 
zu der Annahme hat, dass die Grundrech-
te einer Person verletzt worden sind, sei es, 
weil er Zeuge einer solchen Verletzung ge-
worden ist, sei es, weil er davon erfahren 
hat, dies unverzüglich Frontex in Form ei-
nes Berichts über einen schwerwiegenden 
Zwischenfall zu melden. Alle Berichte über 
mögliche Grundrechtsverletzungen werden 
unverzüglich an die Agentur und das Büro 
für Grundrechte weitergeleitet.

Ich ermutige bei jeder möglichen Gele-
genheit meine Beamten regelmäßig, schwer-
wiegende Vorfälle zu melden, da dies eine 
wesentliche Pflicht ist, um die höchsten eu-
ropäischen Standards beim Grenzmanage-
ment sicherzustellen, dass die Tätigkeit von 
Frontex im Einklang mit den europäischen 
Grundrechten steht.

Meinungsaustausch: (v.l.) GdP-Bundesvorsitzender Jochen Kopelke, GdP-Bundesgewerkschaftssekretär Jeldrik Grups, Anna Polak, 
Direktorin für Strategiesteuerung und Außenbeziehungen, und Frontex-Exekutivdirektor, Dr. Hans Leijtens. 
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DP: Aus Sicht der Gewerkschaft der Po-
lizei (GdP) braucht es einheitliche und 
hohe Arbeitsstandards für Polizeibe-
schäftigte bei der Arbeit in europäischen 
Agenturen wie Frontex. Dabei geht es 
unter anderem um Harmonisierungen in 
den Bereichen Arbeitszeiten, Urlaubsre-
gelungen und Entschädigungen bei Ver-
letzungen im Einsatz. Was tun Sie diesbe-
züglich, auch mit Blick auf die Attraktivität 
einer Tätigkeit bei Frontex, für nationale 
Beamtinnen und Beamte?
Leijtens: Ich bin davon überzeugt, dass die 
Europäische Kommission in den vergange-
nen Jahren große Fortschritte bei der Har-
monisierung des Arbeitnehmerschutzes ge-
macht hat. Natürlich gelten diese Regeln 
auch hier in der Agentur, und meine Füh-
rungskräfte und ich sorgen dafür, dass sie 
eingehalten werden. Wir treffen uns regel-
mäßig mit der Personalvertretung, um alle 
vorgebrachten Beschwerden zu besprechen 
und alle relevanten Themen in einem ge-
schützten Raum gemeinsam zu diskutie-
ren. Die EU ist und bleibt ein hoch angese-
hener Arbeitgeber. Wir bei Frontex streben 
in unserer Vision 2027 an, ein attraktiver Ar-
beitgeber zu sein, der die besten, vielfältigs-
ten und geografisch ausgewogensten Talen-
te anzieht und bindet.

Seit Beginn meiner Tätigkeit bei Fron-
tex habe ich daran gearbeitet, den Berich-
tigungskoeffizienten für das Personal hier 
in Warschau zu erhöhen. Mit diesem „Koef-
fizienten“ werden die Gehälter an die örtli-
chen Lebenshaltungskosten angepasst. Die 
Gehälter spiegeln nun die tatsächlichen Le-
benshaltungskosten in Warschau besser wi-
der, was sie für das Personal gerechter und 
wettbewerbsfähiger macht. Selbstverständ-
lich sind alle nationalen Beamten und das 
Standing Corps, die für Frontex arbeiten, 
auch im Rahmen des gemeinsamen Krank-
heitsfürsorgesystems der EU versichert.

DP: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
fordert rechtsverbindliche Regelungen 
auf europäischer Ebene, um die Mitbe-
stimmung der auch bei den europäischen 
Agenturen eingesetzten Polizeibeschäf-
tigten sicherzustellen. Was unternimmt 
Frontex hier?
Leijtens: Ich glaube, dass die interne Kom-
munikation für Frontex sehr wichtig ist. Un-
sere Mitarbeiter können ihre Bedürfnisse 
und Anliegen über die Personalvertretung 

vorbringen. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass dies nicht nur vorteilhaft, sondern auch 
unerlässlich ist. Ich organisiere regelmäßig 
sogenannte Town Hall Meetings (Personal-
versammlungen), bei denen wichtige The-
men für das gesamte Personal transparent 
gemacht werden, und ich glaube fest an eine 
enge Kommunikation mit dem Personal. Ich 
verfolge eine Politik der offenen Tür, und es 
ist meine Priorität, bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit den Dialog innerhalb der Agen-
tur zu suchen. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Frontex können regelmäßig mit 
mir frühstücken oder zu Mittag essen, und 
ich sorge aktiv dafür, dass sich jeder Einzel-
ne gehört und geschätzt fühlt.

DP: Wie gelingt es Ihnen, ausreichend 
Personal für Ihre Agentur, auch von den 
Sicherheitsbehörden der EU-Mitglieds-
staaten, zu gewinnen?
Leijtens: Unsere Rekrutierungsbemühun-
gen waren sehr erfolgreich, und wir sind den 
Mitgliederstaaten, die uns regelmäßig enga-
gierte Sicherheitsexperten zur Verfügung 
stellen, äußerst dankbar. Wir sind uns be-
wusst, dass die Rekrutierung von Standing-
Corps-Mitarbeitern in den Einsatzgebieten 
noch verbessert werden kann. Leider sind 
einige EU-Staaten wie Deutschland bei der 
Rekrutierung noch unterrepräsentiert. Um 
dies zu ändern, suchen wir aktiv nach neu-
en Wegen, um Talente aus diesen Ländern 
zu gewinnen und eine geografische Ausge-
wogenheit zu gewährleisten. So planen wir 
beispielsweise, unsere Kommunikation in 
den Sozialen Medien zu verstärken und In-
formationsmaterial für unsere Einstellungs-
kampagnen zu entwickeln.

Wir arbeiten intensiv an der Verbesse-
rung der Strategien für den Einsatz des 
Standing Corps, einschließlich der Einstel-
lung, Ausbildung und Rotation des Perso-
nals. Auch die Abordnungspolitik wird der-
zeit überarbeitet.

Ich möchte sicherstellen, dass die Agen-
tur bei den Standards führend ist und die 
Besten der Besten anzieht, was für uns ein 
wichtiges strategisches Ziel ist.

DP: Wo sehen Sie Frontex in zehn bis 20 
Jahren? Welche Aufgaben könnten für die 
Agentur noch hinzukommen?
Leijtens: Ich habe in meinem Büro keine 
Kristallkugel, die mir die Zukunft voraus-
sagt. Aber dort, wo wir die Entwicklungen 

faktisch beobachten können, versuchen 
wir, die Zukunft so gut wie möglich mitzu-
gestalten. Es wird viel darüber gesprochen, 
die Zahl der Frontex-Beamten weiter zu er-
höhen. Aber wie wir wachsen sollen und in 
welcher Struktur, das muss gut durchdacht 
werden. Ich möchte eine Organisation lei-
ten wollen, die effizient ist und dabei ein 
gewinnbringender Partner für die Mitglied-
staaten ist, um gemeinsam unsere Außen-
grenzen zu schützen und das Schengener 
Abkommen nicht zu gefährden.

Ich erwarte nicht, dass die Herausforde-
rungen an unseren Grenzen geringer oder 
einfacher werden. Das Gegenteil ist vermut-
lich der Fall. Deshalb müssen wir als Orga-
nisation auch wachsen, um unseren euro-
päischen Partnern weiterhin als verlässli-
cher Partner zur Seite stehen zu können.

DP: Vielen Dank für das Gespräch.

Dr. Hans  
Leijtens

ist seit dem 1. März 2023 Exekutivdi-
rektor von Frontex. Vor seiner Ernen-
nung wirkte Leijtens unter anderem als 
Kommandeur der Königlichen Nieder-
ländischen Marechaussee und Gou-
verneur von Den Haag. Der 61-Jährige 
war von 2011 bis 2015 und von 2019 
bis 2022 Mitglied des Frontex-Verwal-
tungsrates. Im niederländischen Mi-
nisterium für Inneres und Königreichs-
beziehungen bekleidete er mehrere 
leitende Positionen auf höchster Ma-
nagementebene. Von 1981 bis 1985 
studierte er Soziologie und Psycholo-
gie an der Königlichen Militärakade-
mie in Breda und promovierte 2008 in 
öffentlicher Verwaltung an der Univer-
sität Leiden. 

Frontex



Unsere GdP

Was wir nach dem Ampel-Aus 
jetzt tun? Wir packen an!
Mit der Entlassung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) 
durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Abend des 6. November 
2024 ist die bisherige Ampel-Koalition zerbrochen. Kurz vor Redakti-
onsschluss wird im politischen Raum die Frage diskutiert, wann der 
Bundeskanzler die sogenannte Vertrauensfrage stellen wird, um den 
Weg zu Neuwahlen freizumachen.

Finanzielle  
Grundlagen

 Ș Nachtragshaushalt 2024 und 
der Haushalt 2025 
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Unsere GdP will diese Debatte nicht abwarten. Sie will, dass Dinge noch 
erledigt werden. Sie sieht insbesondere den Bundestag und den Bun-
desrat in der Pflicht, für die Innere Sicherheit der Bundesrepublik und 
die Beschäftigten, die sie tagtäglich gewährleisten, unabhängig des 
kommenden Wahlkampfes wichtige Entscheidungen zu fassen:

Verantwortung fürs Land 
und für Europa

 Ș Gemeinsames europäisches 
Asylsystem (GEAS)

 Ș Bundestagspolizeigesetz 
(BTPolG)

 Ș Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2017/541 zur Terrorismus-
bekämpfung

Belange aktiver und 
ehemaliger Beschäftigter

 Ș Amtsangemessene 
Alimentation

 Ș Rente und Pflegeversicherung
 Ș Tarifverhandlungen
 Ș Schutz von Vollstreckungs-

beamtinnen und -beamten
 Ș Nationale Suizidpräventions-

strategie

Rechtsgrundlagen und 
Befugnisse

 Ș Sicherheitspaket: 
Verbesserung der 
Terrorismusbekämpfung

 Ș Bundespolizeigesetz (BPolG)
 Ș BKA-Gesetz
 Ș IP-Adressenspeicherung
 Ș TKÜ für Wohnungseinbruchs- 

diebstahl
 Ș V-Leute-Gesetz verhindern

Für uns als Gewerkschaft  
der Polizei (GdP) folgen 
daraus drei Kernaufgaben  
der nächsten Monate:

Wir machen Druck für 
wirksame sicherheits-
politische Beschlüsse noch 
bis zum Jahresende.

Wir liefern konstruktive 
Beiträge in der beschleunigten 
Wahlprogrammerstellung aller 
demokratischen Parteien.

Wir organisieren eine starke 
Tarifrunde parallel zum 
Bundestagswahlkampf.

 

1. 2. 3.

210.000 Mitglieder – WIR SIND DIE GdP!
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PERSONALRÄTE UND JAV‘EN TAGEN GEMEINSAM

Mitbestimmung:  
Zusammen die Zweite
Bereits zum zweiten Mal trafen sich die Personalräte und die 
Hauptjugendauszubildendenvertretungen in der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu einer gemeinsamen 
Tagung Anfang Oktober in Berlin. Ausgegeben war das Ziel, 
die Zusammenarbeit und Vernetzung weiter voranzutreiben.

Innenleben

„BIKER DER POLIZEI” ÜBERGEBEN SPENDE

Strahlende Gesichter
Mehr als 40 Motorradfreunde der Polizei und des Zolls aus 
acht Bundesländern waren auf ihren heißen Öfen August 
unterwegs und erlebten während der organisierten 
Ausfahrten in diesem Jahr eine besondere Abwechslung.

Gudrun Hoffmann

Unter der Leitung des stellvertre-
tenden Bundesvorsitzenden 

Sven Hüber, der auch den Bereich 
Mitbestimmung verantwortet, so-
wie der GdP-Bundesjugendvorsit-
zenden Jennifer Otto erörterten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eine Vielzahl an Themen. Darunter 
die Feststellung, dass es nicht über-

all Jugendauszubildendenvertre-
tungen für alle bei der Polizei Be-
schäftigten gibt.  Unter dem Motto 
„Demokratie in der Polizei – nicht 
ohne JAV“ möchte die GdP dafür 
sorgen, dass diese Mitbestim-
mungslücke geschlossen wird.

Austausch fortsetzen
Beide Gruppen tagten zudem 
auch noch in eigener Regie: die 

Anja Surkau

Die „Biker der Polizei“ besuch-
ten das Kinder- und Jugend-

heim „Frohe Zukunft“ im thürin-
gischen Rodishain/Nordhausen 
und stießen auf begeisterte Kinder 
und deren Betreuungsteam. Unter 
dem Strich eine sehr herzliche At-
mosphäre. 

Im Heim erschallte Lachen und 
zeigte sich große Freude, als die 
schweren Maschinen laut röhrend 
eintrafen. Mit Geschenken im Ge-
päck sorgte die Bikerdelegation 
für strahlende Gesichter bei den 
Kindern. „Es ist so schön zu se-
hen, wie viel Freude solche Besu-
che bringen können“, betonte Kol-
lege Detlef Schöne, der die Grup-
pe anführte.  „Wir möchten den 
Kindern zeigen, dass sie geliebt 
und unterstützt werden.“

So wurde eine Spende in Höhe 
von 650 Euro im Namen der Ge-
werkschaft der Polizei (GdP) über-
reicht. Das Geld soll für die Ver-
besserung der Lebensbedingun-
gen im Heim eingesetzt werden. 

„Wir möchten neue Spielgeräte 
anschaffen und die Räumlichkei-
ten renovieren. Dazu werden wir 
das Geld verwenden“, erklärte die 
Hausleiterin Kerstin Fehrmann, 
die die Spende sehr bewegt ent-
gegennahm. „Wir sind sehr dank-
bar für die Unterstützung, die wir 
erhalten. Sie hilft uns, den Kindern 
ein besseres Zuhause zu bieten.“

Das Kinderheim Rodishain ist 
auf Spenden und Unterstützung 
angewiesen, um den Kindern ein 
liebevolles und sicheres Zuhau-
se zu bieten. Dies führte zu einer 
spontanen, erneuten bewegten 
Spendenaktion vor Ort.

Neue Touren
Für 2025 werden wieder drei Tour-
Wochenenden vorbereitet, an de-
nen sich interessierte Motorrad-
fahrer beteiligen können. Mehr 
Informationen dazu unter: 
uwe.mohs@gmx.de

Die Personalräte und Jugendauszubildendenvertretungen in der 
GdP mit einer klaren Botschaft.

40 Motorräder auf der Zufahrt zum Kinder- und Jugendheim  
„Frohe Zukunft“.

Jugendauszubildendenvertretun-
gen in einer Schreibwerkstatt, die 
Personalräte werteten gemein-
sam noch einmal die bereits ab-
solvierten Personalratswahlen 
dieses Jahres aus. 

Sie gaben einen Ausblick auf 
die noch anstehenden Wahlen 
in Berlin und die nächste Runde 
im Jahr 2025. Um die Wahlbetei-
ligung zu erhöhen, wurde vorge-

schlagen, den Einsatz digitaler 
Wahlen zu prüfen. Am Ende blieb 
wenig Zeit für viele Themen, und 
deutlich wurde, dass weiterer Ge-
sprächsbedarf besteht. Klar ist: 
Der Austausch muss unbedingt 
fortgesetzt werden. I
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Weitere Informationen, Leseproben und Bestellmöglichkeit unter: www.vdpolizei.de

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH
Buchvertrieb
Forststraße 3a . 40721 Hilden . Telefon 0211 7104-212 . Telefax 0211 7104-270
service@vdpolizei.de . www.vdpolizei.de

FÜR DAS GRUNDSTUDIUM
1. Auflage 2022

Umfang: 106 Seiten

Format: 13 x 19 cm, Broschur

Preis: 18,00 € [D] / ISBN 978-3-8011-0919-6

FÜR DAS HAUPTSTUDIUM
2. Auflage 2024

Umfang: 156 Seiten

Format: 13 x 19 cm, Broschur

Preis: 22,00 € [D] / ISBN 978-3-8011-0954-7

Mit diesen Büchern können Sie sich
gezielt auf eine Klausur oder andere
Prüfung im Verkehrsrecht vorbereiten.
Anschaulich und kompakt werden Sie
mit Hilfe von Erläuterungen, Grafiken,
Klausurbeispielen und Übungen optimal
auf ihre Prüfung vorbereitet. Die Auto-
ren orientieren sich inhaltlich dabei am
Curriculum der Hochschule für Polizei
und Verwaltung NRW. Der Schwerpunkt
in der Darstellung liegt dabei auf den
klassischen klausurrelevanten Problem-
stellungen.

DIE AUTOREN

Thomas Miethe, Dozent für Verkehrsrecht und
Verkehrslehre, Hochschule für Polizei und öf-
fentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, Ab-
teilung Gelsenkirchen.
Patrick Kiehne, Dozent für Verkehrsrecht und
Verkehrslehre, Hochschule für Polizei und öf-
fentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, Ab-
teilung Gelsenkirchen.

PRÜFUNGSTRAINING VERKEHRSRECHT
Von Thomas Miethe und Patrick Kiehne.
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GdP-FRAUEN TAGTEN IN BERLIN

Austauschen, vernetzen, 
entwickeln
Im Oktober kamen GdP-Frauen aus dem gesamten 
Bundesgebiet zu ihrer Zentralen Arbeitstagung in Berlin 
zusammen. Dazu eingeladen hatte der Geschäftsführende 
Bundesfrauenvorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP). 

Carolin Gütschow

Diese Veranstaltung bot eine 
wertvolle Gelegenheit für den 

Austausch, die länderübergreife 
Vernetzung und die Entwicklung 
neuer Ideen für die konkrete Aus-
gestaltung der Gewerkschafts-
arbeit der Landesbezirks- und 
Bezirksfrauengruppen.

Die Tagung begann mit einem 
kurzen Bericht von dem für die 
Frauengruppe (Bund) zuständigen 
Mitglied im Geschäftsführenden 
GdP-Bundesvorstand (GBV),Si-
bylle Krause, die Schlaglichter aus 
der aktuellen Arbeit des GBV prä-
sentierte.

Anschließend referierten Anja 
Weusthoff vom DGB und Han-
nah Koppitz-Mitra von ver.di zum 
Schwerpunktthema der Veran-

staltung „Aktivierung und Bin-
dung von Frauen für die gewerk-
schaftspolitische Gremienarbeit“. 
Ihre Impulse lieferten spannende 
Einblicke und innovative Ansätze 
in der Arbeit mit Frauen in der Ge-
werkschaft.

Zahnloser Tiger 
GdP-Bundesfrauenvorsitzende 
Erika Krause-Schöne leitete das 
Thema Frauen in der GdP ein und 
verdeutlichte, dass die GdP – wie 
die Polizei – weiblicher wird. Ak-
tuell liegt der Frauenanteil in der 
GdP bei rund 29 Prozent, doch 
der verbindlich geltende Frauen-
förderplan, der die anteilsgemäße 
Vertretung von Frauen in den Gre-
mien der GdP anstrebt, hat weiter-
hin nicht die gewünschten Effek-
te gezeigt. Der Frauenförderplan 

von 1998 sei ein zahnloser Tiger, 
erklärte Krause-Schöne. 

Deutliche Unterrepräsentanz
Die deutliche Unterrepräsentanz 
von Frauen in der Gremienarbeit 
auf allen Ebenen der GdP ist ein 
dringliches Thema, das die Fra-
ge aufwirft: Wie können wir bes-
ser werden? Was kann und muss 
Gewerkschaft für die Aktivierung 
und Bindung von Kolleginnen für 
die gewerkschaftspolitische Ar-
beit leisten? 

Dieser Frage folgte eine inten-
sive Arbeitsgruppenphase. Es 
wurden zahlreiche Ideen gesam-
melt und Ergebnisse erarbeitet, 

Innenleben

Wechsel bei 
Interpol

Marco Feldmann

Der Brasilianer Valdecy Urqui-
za ist neuer Generalsekretär 

von Interpol. Er folgte Prof. Jür-
gen Stock, der das Amt zehn Jah-
re lang innehatte. Stock war der 
erste Deutsche in dieser Funktion 
in der mehr als 100-jährigen Ge-
schichte der internationalen Poli-

zeiorganisation mit Sitz im franzö-
sischen Lyon.

Der Bundesvorsitzende der 
Gewerkschaft der Polizei (GdP), 
Jochen Kopelke, sagte zu dem 
Wechsel: „Ich danke Jürgen Stock 
im Namen der GdP sehr herzlich 
für sein unermüdliches weltwei-
tes Engagement im Kampf gegen 
die internationale und grenzüber-
schreitende Kriminalität. Außer-
dem bedanke ich mich für unse-
re Begegnungen und vertrauens-
volle Gespräche.“ Mit Blick auf 
Stocks Nachfolger Urquiza erklär-
te der Gewerkschaftschef: „Ich 
freue mich auf die Zusammenar-
beit mit ihm.“ I

um Frauen in den Landesbezirks- 
und Bezirksgruppen zu motivie-
ren, die GdP aktiv mitzugestalten, 
sich einzubringen und die Vertre-
tung von Frauen in den Gremien 
auf allen Ebenen zu erhöhen.

Ein weiterer Punkt der Zentra-
len Arbeitstagung war die Vorbe-
reitung auf die 9. Bundesfrauen-
konferenz und den 28. Ordentli-
chen Bundeskongress der GdP, 
beides im Jahr 2026. Hier wurden 
erste Ideen für Anträge gesam-
melt und ein gemeinsames Mot-
to für die Bundesfrauenkonferenz 
festgelegt. Dieses wird noch nicht 
enthüllt. Seid gespannt auf die of-
fizielle Bekanntgabe! I

Im Gespräch: (v.l.) Der nun aus seinem Amt geschiedene Interpol-
Generalsekretär Prof. Jürgen Stock, GdP-Bundesvorsitzender 
Jochen Kopelke und BKA-Präsident Holger Münch am Rande der 
Münchner Sicherheitskonferenz 2023.

Anja Weusthoff, DGB-Abteilungsleiterin „Frauen, Gleichstellungs- 
und Familienpolitik“, bei ihrem Vortrag auf der Zentralen 
Arbeitstagung der GdP-Bundesfrauengruppe.
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Hingeschaut

BEAMTENVERHÄLTNIS AUF LEBENSZEIT

Urteil zu  
politischen  
Beamten
Das Bundesverfassungsgericht hat im 
April dieses Jahres entschieden, dass 
die Regelung im Landesbeamtengesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen, die Polizei-
präsidentinnen und -präsidenten als 
politische Beamtinnen und Beamte und damit 
als in den einstweiligen Ruhestand versetzbar 
ansieht, verfassungswidrig ist (Beschluss 2  
BvL 2/22 vom 09.04.2024). DP-Autorin Gudrun 
Hoffmann fasst zusammen.

Gudrun Hoffmann

Zu Grunde liegt die Klage des Polizei-
präsidenten von Köln gegen seine Ru-

hestandsversetzung. Er wurde im Zuge der 
Vorfälle der Silvesternacht 2015/2016 in Köln 
im Januar 2016 in den einstweiligen Ru-
hestand versetzt. Das Bundesverfassungs-
gericht sieht in der streitgegenständlichen 
Regelung einen Verstoß gegen Artikel 33 
Absatz 5 GG, in Ausformung des Lebenszeit-
prinzips als hergebrachten Grundsatz des 
Berufsbeamtentums.

Unabhängigkeit gewährleisten

Das Lebenszeitprinzip hat – neben dem Ali-
mentationsprinzip – die Funktion, die Un-
abhängigkeit der Beamtinnen und Beamten 
im Interesse einer rechtsstaatlichen Verwal-
tung zu gewährleisten. Sie gewährt den Be-
amtinnen und Beamten sowohl eine persön-
liche Unabhängigkeit als auch eine Unab-
hängigkeit vor unsachlicher Beeinflussung. 
Schließlich schützt das Lebenszeitprinzip 
nicht nur den Grundstatus der Beamtin-
nen und Beamten auf Lebenszeit, sondern 
auch das ihnen jeweils übertragene status-
rechtliche Amt. Eine Ausnahme von diesem 

Prinzip ist nur unter bestimmten Voraus-
setzungen möglich. Sie ist nur in den Berei-
chen zulässig, in denen es deren besondere 
Sachgesetzlichkeit und die Art der wahrge-
nommenen Aufgaben nahelegen. Die Rege-
lung muss geeignet und erforderlich sein, 
um dieser besonderen Sachgesetzlichkeit 
Rechnung zu tragen.

Kein politischer 
Gestaltungsspielraum

Die Ämter der Polizeipräsidenten in Nord-
rhein-Westfalen und die damit verbunde-
nen Aufgaben weisen keine besondere Sach-
gesetzlichkeiten auf, die die Möglichkeiten 
der jederzeitigen Versetzung in den Ruhe-
stand und den damit verbundenen Eingriff 
in das Lebenszeitprinzip erforderlich ma-
chen könnten. Die Ausübung des Amtes be-
darf nicht in besonderer Weise des politi-
schen Vertrauens der Landesregierung und 
muss nicht in fortwährender Übereinstim-
mung mit ihren grundsätzlichen politischen 
Ansichten und Zielen stehen. 

Ein administrativ-gesetzesvollziehendes 
Verwaltungshandeln im hierarchischen Be-

hördenaufbau begründet im Gegensatz zu 
politisch-gestalterischem Handeln, wel-
ches normativ kaum gesteuert ist, kein po-
litisches Amt. 

Die der Polizei gesetzlich zugewiesenen 
Aufgaben der Gefahrenabwehr für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung, der Er-
forschung und Verfolgung von Straftaten 
sowie der Überwachung des Straßenver-
kehrs sind zwar allgemein gesellschaftlich 
bedeutsam, jedoch ist damit kein politischer 
Gestaltungsspielraum verbunden. 

Keine politische Schlüsselstelle

Der geringe Umfang der bestehenden Ent-
scheidungsspielräume der Polizeipräsiden-
ten ist kein Zeichen dafür, dass es sich um 
eine politische Schlüsselstelle für die Ziele 
der Landesregierung handelt, die eine spezi-
elle Vertrauensbasis erfordert. In Nordrhein-
Westfalen muss nun die Ernennung der Be-
hördenleiter neu geregelt werden.

In Niedersachsen wurde im Vorgriff auf 
die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts und, um das Amt der Polizeipräsi-
dentin oder des Polizeipräsidenten attrak-
tiver zu gestalten, bereits das Landesbe-
amtengesetz geändert, sodass diese Ämter 
keine politischen Beamtinnen und Beamten 
mehr sind.

Auch für Hessen gibt es zumindest eine 
Absichtserklärung des Ministerpräsidenten 
und zuletzt auch einen Antrag der oppositi-
onellen FDP-Fraktion. 

GdP-Forderung an die IMK

Die GdP hat die Bundesverfassungsgerichts-
entscheidung zum Anlass genommen, ge-
genüber der Innenministerkonferenz (IMK) 
zu fordern, dass Polizeipräsidentinnen und 
Polizeipräsidenten keine politischen, son-
dern Laufbahnbeamte sind. I

Zur BVerfG Entscheidung 
bitte den QR-Code scannen.
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017189-CNI-00221

Gardasee-Ferienhaus – Herrliche
Lage, Traumhafter Seeblick. Mitten im
Naturpark „Alto Garda“, eig. Garten,
große Terrasse, 2 Whng. m. Sat-TV, Kü./
Bad/Zentr.-Heiz.). Ideal f. Wanderer, Biker,
Surfer. Für Polizei u. Angehörige bis 15%
Rabatt. Hausprospekt unter:
Tel.: 08231-88369 o. 0821-9069042
Mail: whofmann2@gmail.com
https://casabellavista.net

FeWo – Wendland
Wandern, Radfahren, Erholung pur
am Rande der Lüneburger Heide.
Komplett eingerichtet für 4 Pers.
(Kü./Bad/Sat.-TV/ WLan)
Tolles Ambiente.
Tel.: 05842-9819540
Mail: hofmannbaerbel@gmx.de
https://www.airbnb.de/
rooms/18492880

IT017189C25TXGXDRA

REISEMARKT

Hingeschaut

VERANKERUNG EINER SYSTEMATISCHEN EVALUIERUNG

Sicherheitsbehördliche 
Eingriffsbefugnisse
Die Schaffung neuer und die Fortschreibung bestehender 
sicherheitsbehördlicher Eingriffsbefugnisse stellt häufig eine 
Gratwanderung dar. Aspekte der Freiheit und Gleichheit sind mit den 
Erfordernissen der Sicherheitslage sorgfältig auszutarieren und der 
Gesetzgeber hat das hoheitliche Eingriffshandeln in ein „lernendes 
Sicherheitsrecht“ einzubinden. Die fortlaufende Beobachtung der 
tatsächlichen Verhältnisse, eine Erhebung der Anwendungsfälle 
bestimmter Eingriffsinstrumente und eine systematisch aufbereitete 
Erfassung der Folgewirkungen ist damit obligatorisch oder sollte es 
zumindest sein.

Hartmut Brenneisen

Stellenwert und Festlegung

Eine Evaluation sicherheitsbehördlicher 
Kompetenzen hat Verfassungsrang, geht 
es doch nicht zuletzt um Aspekte des Be-
stimmtheitsgebots sowie des Über- und Un-
termaßverbots. Sie ist gesetzlich zu regeln 
und darf keine alleinige Aussage in Partei-
programmen oder Koalitionspapieren blei-
ben. Der Gesetzgeber hat den Prozess so zu 
gestalten, dass er dadurch zu einem ange-
messenen Zeitpunkt korrekte und sinnvoll 
aufbereitete Informationen über tatsäch-
liche Sachverhalte und Entwicklungen so-
wie relevante Wirkungen der zu evaluieren-
den Eingriffsgrundlagen erhält. Rein interne 
Maßnahmen, die in der Behörde, deren Be-
fugnisse zu evaluieren sind, selbst durchge-
führt werden, scheiden aus.

Bedingungen einer Evaluation

Denninger hat mit einer aussagekräftigen 
Evaluation fünf Schritte verbunden, die in 
zeitlicher Abfolge zu berücksichtigen sind 
(Denninger, in: Bäcker/Denninger/Graulich, 
Handbuch des Polizeirechts, 7. Auflage 2021, 

B, Rn. 72). Es geht um die Befristung, Beob-
achtung, Berichterstattung, qualitative Be-
wertung und gegebenenfalls die Nachbes-
serung durch den Gesetzgeber. Zur Gewähr-
leistung einer umfassenden Transparenz ist 
zudem eine Veröffentlichung der erhobenen 
Daten als sechster Schritt hinzuzufügen.

Eine Befristung von hoheitli-
chen Befugnissen entspricht al-
ter Polizeirechtstradition und ist 
im Hinblick auf Rechtsverord-
nungen bereits auf das Preußi-
sche Polizeiverwaltungsgesetz 
(PrPVG) zurückzuführen. Auch 
heute stellt dies noch den Regel-
fall dar. Zwar ist die Bedeutung 
von Verordnungen zurückgegan-
gen, während der Corona-Pan-
demie haben diese jedoch ge-
stützt auf das Infektionsschutz-
gesetz (IFSG) erkennbar eine 
Renaissance erlebt. Verfallklau-
seln gelten aber auch für förmli-
che Gesetze oder dort veranker-
te Eingriffsinstrumente. Aktu-
elle Beispiele dafür sind § 100a 
Abs. 2 Nr. 1j Strafprozessordnung 

(StPO), § 20c Abs. 10 Polizeigesetz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) und 
§ 30 Abs. 2 Hessisches Versammlungsfrei-
heitsgesetz (HVersFG).

Allerdings ist eine Befristung allein nicht 
zielführend. Hinzutreten müssen vielmehr 
noch die gezielte Beobachtung einschließ-
lich einer Erhebung der Anwendungsfäl-
le und Ausweisung von Prävalenzraten so-
wie eine strukturierte Berichterstattung an 
den Normgeber oder ein durch diesen ein-
gesetztes Gremium. Sehr detailliert sind in 
diesem Zusammenhang die Anforderungen 
in § 101b StPO für Maßnahmen nach § 100a 
StPO (Telekommunikationsüberwachung), 
§ 100b StPO (Online-Durchsuchung), § 100c 
StPO (Akustische Wohnraumüberwa-
chung), § 100g StPO (Erhebung von Ver-
kehrsdaten) und § 100k Abs. 1 und 2 StPO 
(Erhebung von Nutzungsdaten bei Teleme-
diendiensten) geregelt. 

Darauf aufbauend hat dann die qualita-
tive Bewertung als Evaluation im engeren 
Sinne und – soweit als Folge geboten – eine 
Nachbesserung zu erfolgen. Bewertung und 
Nachbesserung liegen in der Verantwortung 
der gesetzgebenden Gewalt. Dabei sind die 
verfassungsrechtlichen Maßstäbe umfas-
send zu berücksichtigen.

Auch für eine Veröffentlichung der Eva-
luationsergebnisse können heute zahlrei-
che Beispiele angeführt werden. Hinzu-
weisen ist auf frei zugängliche Parlaments-
dokumente, aber auch auf verpflichtende 
Regelungen wie in § 101b Abs. 1 Satz 2 StPO.
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Kontrollfunktion der 
Rechtsprechung

Die Schaffung und Evaluierung von Rechts-
normen ist Aufgabe des Gesetzgebers, und 
ein damit einhergehender Gestaltungsspiel-
raum durch die Rechtsprechung ist grund-
sätzlich zu akzeptieren. Ob dies durchge-
hend der Fall ist, wird im Schrifttum leiden-
schaftlich diskutiert, zumal Ermächtigungen 
nicht selten als verfassungsrechtlich bedenk-
lich kritisiert beziehungsweise ganz oder 
teilweise als verfassungswidrig suspendiert 
werden. Der rechtsprechenden Gewalt, und 
hier gerade dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) als „Hüter der Verfassung“, kommt 
zweifellos eine überragende Bedeutung zu, 
auch wenn es im Rahmen der Verfassungsor-
gantreue zur Rücksichtnahme verpflichtet ist 
und kein Eigeninitiativrecht besitzt. Die be-
sondere Stellung ist zuletzt mit dem staatspo-
litisch bedeutsamen „Wahlrechts-Urteil“ des 
Zweiten Senats (BVerfG vom 30.7.2024, 2 BvF 
1/23), dem Urteil zum Bundeskriminalamtge-

setz (BKAG) des Ersten Senats (BVerfG vom 
1.10.2024, 1 BvR 1160/19) und der parlamen-
tarischen Diskussion über die verfassungs-
rechtliche Absicherung des Gerichts (Bun-
destagsdrucksachen 20/12977 und 20/12978) 
deutlich geworden. Leitentscheidungen des 
BVerfG werden teilweise zu Recht als „Lehr-
bücher der Verfassung“ bezeichnet (Brenn-
eisen/Wilksen/Staack/Martins, Versamm-
lungsrecht, 5. Auflage 2020, S. 299). Die ju-
dikative Kontrollkompetenz wird zwar 
durchaus auch kritisch gesehen, Fakt ist al-
lerdings, dass einer unabhängigen Justiz im 
Rahmen der horizontalen Gewaltenteilung 
eine besondere Bedeutung zukommt. Denn 
die parlamentarische Rechtsetzung führt 
nicht selten zu einer Überregulierung, diese 
jedoch nahezu zwangsläufig zu problemati-
schen Vollzugsdefiziten.

Fazit

Eine umfassende Evaluierung hoheitlicher 
Befugnisse ist wichtig, und ihre legislato-

rische Festlegung sollte heute eine Selbst-
verständlichkeit sein. Sie ist interdisziplinär 
sowie auf wissenschaftlicher Basis durch-
zuführen und darf keinesfalls bei einer Fall-
erhebung stehen bleiben. Anwendungsda-
ten und Prävalenzraten stellen lediglich die 
Grundlage weiterer Betrachtungen dar, er-
fordern diese aber auch zwingend. 

An Evaluierungsprozessen sind grund-
sätzlich unabhängige Forschungseinrichtun-
gen zu beteiligen. Dadurch kann nicht zuletzt 
einem möglichen Vorwurf von Gefälligkeits-
gutachten wirksam begegnet werden. 

In der Gesamtschau ist festzustellen, dass 
die Verankerung von Evaluierungspflichten 
im Sicherheitsrecht weitgehend unsystema-
tisch und uneinheitlich erfolgt, letztlich wie 
die länderspezifische Gestaltung der hoheit-
lichen Eingriffsbefugnisse selbst. Da die be-
stehende Sicherheitsföderation nicht zum 
Sicherheitsrisiko werden darf, sollte dieser 
Problematik durch die Verantwortungsträ-
ger schnellstmöglich und zugleich mit der 
gebotenen politischen Klugheit begegnet 
werden. I
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DASHCAMS IM STRASSENVERKEHR

Erlaubt oder 
verboten?
Autor Peter Schlanstein blickt als polizeilicher Verkehrsexperte für 
DP regelmäßig auf relevante Themen rund um das Verkehrs-
geschehen. In dieser Ausgabe stehen die sogenannten Dashcams 
auf seiner Agenda.

Peter Schlanstein

digkeitsüberschreitungen, Vorfahrtsver-
letzungen oder aggressivem Fahrverhalten 
können solche Aufnahmen oft entscheidend 
zur Aufklärung von Unfällen oder Fehlver-
halten beitragen.

Trotz ihrer potenziellen Nützlichkeit wer-
fen Dashcams rechtliche Fragen auf, insbe-
sondere im Hinblick auf den Datenschutz 
und das Persönlichkeitsrecht anderer Ver-
kehrsteilnehmer, die womöglich ohne ihr 
Wissen gefilmt werden.

Der Datenschutz im Fokus

Der zentrale rechtliche Rahmen für die Nut-
zung von Dashcams ist das Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung, das aus 
Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 
1 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) abgelei-
tet wird. Dieses Recht erlaubt es jeder Per-
son, über die Erhebung und Verwendung 
ihrer persönlichen Daten selbst zu bestim-
men. Da Dashcams nicht nur das Verkehrs-
geschehen, sondern auch andere Personen 
und Fahrzeuge aufzeichnen, sind hier da-
tenschutzrechtliche Grundsätze zu beach-
ten. In der Regel wird davon ausgegangen, 
dass die Aufzeichnung von Verkehrsszenen 
ohne konkrete Anlässe oder eine fortlaufen-
de Speicherung gegen diese Rechte verstößt.

Allerdings kann das Beweisinteresse im 
Gerichtsverfahren in manchen Fällen das 
Persönlichkeitsrecht überwiegen, wie der 
Bundesgerichtshof (BGH) 2018 entschied.

Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs

Der Bundesgerichtshof hat am 15. Mai 2018 in 
einem Grundsatzurteil (NJW 2018, 2883) ent-
schieden, dass Dashcam-Aufnahmen – auch 
wenn sie datenschutzrechtlich nicht zulässig 
sind – unter bestimmten Voraussetzungen 
als Beweismittel in Zivilprozessen verwen-
det werden dürfen. Im betreffenden Fall hat-
te ein Autofahrer eine Dashcam verwendet, 
die den gesamten Fahrtverlauf aufzeichne-
te, was datenschutzrechtlich problematisch 
ist. Dennoch entschied der BGH, dass das Be-
weisinteresse des Unfallopfers, seine Ansprü-
che zu sichern, das Persönlichkeitsrecht des 
Unfallverursachers überwiege. 

Entscheidend für die Verwertbarkeit war 
die Abwägung zwischen den widerstreiten-
den Interessen: Das Beweisinteresse des Ge-
schädigten an der Aufklärung des Unfall-

Hingeschaut

Dashcams, kleine Videokameras, werden 
im Auto, am Motorrad oder am Fahr-

rad montiert. Sie sind inzwischen in vielen 
Ländern zu einem verbreiteten Hilfsmittel 
zur Dokumentation von Verkehrsvorfällen 
geworden. Ihre Aufzeichnungen liefern oft 
wertvolle Beweismittel, etwa bei Unfällen 
oder Rechtsstreitigkeiten. Doch in Deutsch-
land ist die Rechtslage komplex, vornehm-
lich in Hinblick auf den Datenschutz und 
das Persönlichkeitsrecht. Wie weit ist die 
Nutzung von Dashcams hierzulande erlaubt, 
und unter welchen Bedingungen können ihre 
Aufnahmen vor Gericht verwendet werden?

Funktionsweise und Nutzung von 
Dashcams

Dashcams zeichnen während der Fahrt 
kontinuierlich oder anlassbezogen das Ver-
kehrsgeschehen auf. Moderne Geräte spei-
chern Aufnahmen in einer sogenannten 
Loop-Aufnahme, bei der ältere Daten nach 
einer gewissen Zeit überschrieben werden. 
Es sei denn, ein Unfall oder eine abrupte 
Bewegung werden erkannt. In diesem Fall 
speichert der Sensor die relevante Sequenz 
dauerhaft ab. Aufgrund der steigenden 
Zahl von Verkehrsdelikten wie Geschwin-
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geschehens sei höher zu bewerten als die 
Persönlichkeitsrechte des Unfallgegners, 
zumal es sich um ein öffentliches Gesche-
hen im Straßenverkehr handelte. Es wurde 
außerdem betont, dass die Aufnahme einer 
nur kurzen Sequenz – etwa der eigentlichen 
Unfallzeit – weniger problematisch sei als 
eine dauerhafte, anlasslose Überwachung.

Dashcams und die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)

Seit der Einführung der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) im Jahr 2018 haben 
sich die datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen weiter verschärft. Die DSGVO regelt 
die Verarbeitung personenbezogener Daten 
und sieht vor, dass diese nur unter bestimm-
ten Bedingungen rechtmäßig ist, etwa wenn 
eine Interessenabwägung zugunsten des 
Dashcam-Nutzers ausfällt. Gemäß Artikel 
6 Absatz 1 lit. f DSGVO ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zulässig, wenn 
sie zur Wahrung berechtigter Interessen er-
forderlich ist und die Rechte der betroffenen 
Personen nicht überwiegen.

Für Dashcam-Aufnahmen bedeutet dies: 
Solange das Interesse des Nutzers, potenzi-
elle Beweise für einen Unfall zu sichern, hö-
her einzustufen ist als der Schutz der Per-
sönlichkeitsrechte des Gefilmten, sind die 
Aufnahmen verwertbar. Dies gilt insbeson-
dere für Aufzeichnungen, die durch einen 
Unfall ausgelöst und nicht anlasslos ge-
speichert werden. Bei der Aufzeichnung ei-
nes Unfallgeschehens im öffentlichen Raum 
– etwa einer Kollision – ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass das Interesse des Ge-
schädigten höher gewertet wird.

Verwertung im Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht

Auch im Straf- und Ordnungswidrigkeiten-
recht können Dashcam-Aufnahmen verwer-
tet werden, allerdings unter strengeren Vo-
raussetzungen. Nach einer Entscheidung 
des Oberlandesgerichts Stuttgart von 2016 
(NJW 2016, 2280) dürfen solche Aufnah-
men als Beweismittel in Ordnungswidrig-
keitsverfahren verwendet werden, wenn sie 
rechtmäßig entstanden sind und eine kon-
krete Verkehrssituation dokumentieren. Die-
se Entscheidung betont, dass eine dauerhaf-
te und anlasslose Speicherung von Aufnah-
men unverhältnismäßig wäre. Dennoch 

können Dashcam-Aufzeichnungen zur Ver-
folgung schwerwiegender Verkehrsverstö-
ße, unter anderem Rotlichtverstöße, heran-
gezogen werden. 

Ein entscheidendes Kriterium ist, dass 
die Dashcam die Verkehrsverstöße in einer 
legalen Nutzungssituation erfassen muss. 
Permanente Aufzeichnungen, die ohne spe-
zifischen Anlass erfolgen, gelten jedoch als 
unverhältnismäßig und damit unzulässig.

Grenzen privater 
Verkehrsüberwachung

Wichtig ist, dass Dashcams nicht zur sys-
tematischen Überwachung des Straßen-
verkehrs oder zur Aufzeichnung von Ver-
kehrsverstößen anderer Verkehrsteilnehmer 
verwendet werden dürfen. Die Verkehrs-
überwachung ist eine staatliche Aufgabe. 
Privatpersonen, die eigenmächtig Verkehrs-
verstöße anderer aufzeichnen, um diese zur 
Anzeige zu bringen, handeln rechtlich auf 
dünnem Eis.

Ein Fall aus Niedersachsen zeigt die recht-
lichen Konsequenzen einer unzulässigen pri-
vaten Verkehrsüberwachung. Ein Autofahrer, 
der fortlaufend Verkehrsverstöße anderer mit 
einer modifizierten Dashcam aufzeichne-
te und diese der Polizei meldete, wurde we-
gen Verletzung des Persönlichkeitsrechts der 
Betroffenen mit einem Bußgeld belegt. Das 
OLG Celle (DAR 2018, 35) argumentierte, dass 
das systematische Filmen und Dokumentie-
ren des Verkehrs durch Privatpersonen eine 
Verletzung des Datenschutzes darstellen, da 
die Aufnahmen nicht aus eigenem Interes-
se, sondern allein zur Überwachung anderer 
entstanden sind.

Erhöht die Nutzung von Dashcams 
die Verkehrssicherheit?

Ein interessanter Aspekt der Dashcam-De-
batte ist, ob die bloße Existenz solcher Ka-
meras dazu beitragen kann, das Verhalten 
der Verkehrsteilnehmer positiv zu beeinflus-
sen. Die Theorie der sozialen Kontrolle be-
sagt, dass Menschen ihr Verhalten ändern, 
wenn sie wissen, dass sie beobachtet wer-
den. Die Hypothese lautet, dass Autofahrer 
sich vorsichtiger und regelkonformer verhal-
ten, wenn sie wissen, dass ihre Fahrweise 
möglicherweise aufgezeichnet wird.

Ob Dashcams tatsächlich zu einem we-
niger regelwidrigen oder gar aggressiven 

Verhalten im Straßenverkehr führen, ist je-
doch bislang nicht abschließend untersucht. 
Es bleibt offen, ob die Präsenz einer Kamera 
im Fahrzeug zu mehr Rücksichtnahme und 
weniger Verkehrsverstößen führt. Klar ist je-
doch, dass die Dashcam als Beweismittel bei 
Unfällen bereits eine wichtige Rolle spielt.

Fazit: Erlaubt oder verboten?

Die Verwendung von Dashcams im deut-
schen Straßenverkehr ist ein rechtlich viel-
schichtiges Thema. Während die dauerhaf-
te, anlasslose Aufzeichnung von Fahrten da-
tenschutzrechtlich unzulässig ist, dürfen 
anlassbezogene und kurzfristige Aufnah-
men unter bestimmten Umständen vor Ge-
richt verwendet werden. Das 2018 ergange-
ne Urteil des Bundesgerichtshofs hat dabei 
die Tür für die Verwertung solcher Aufnah-
men auch in Zivilprozessen geöffnet, wenn 
das Beweisinteresse überwiegt. 

Dennoch sollten Dashcam-Nutzer sich 
darüber im Klaren sein, dass ihre Aufzeich-
nungen nicht zur allgemeinen Verkehrs-
überwachung verwendet werden dürfen. 
Dashcams sind kein Instrument, um Ver-
stöße anderer Verkehrsteilnehmer systema-
tisch aufzuzeichnen, sondern dienen pri-
mär dem eigenen Schutz bei Unfällen und 
der Beweissicherung im Streitfall. I
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Hingeschaut

DIE UNFALLFRAGE

Wer auffährt ist 
schuld, stimmt 
das so?
DP-Autor Ewald Ternig ist Dozent für Verkehrsrecht und -lehre an der 
Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz. Er wirft für DEUTSCHE 
POLIZEI regelmäßig einen Blick auf spannende 
Gerichtsentscheidungen.

Ewald Ternig

Der Verfasser geht auf zwei Bestimmun-
gen der Straßenverkehrsordnung (StVO) 

ein, mit der die Frage, ob immer derjenige 
schuld ist, der auffährt, beantwortet werden 
kann:

Paragraf 3 Abs. 1 S. 1, 4 StVO

„Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell 
fahren, dass das Fahrzeug ständig be-
herrscht wird. ... Es darf nur so schnell ge-
fahren werden, dass innerhalb der überseh-
baren Strecke gehalten werden kann. …“

Paragraf 4 Abs. 1 StVO

„Der Abstand zu einem vorausfahrenden 
Fahrzeug muss in der Regel so groß sein, 
dass auch dann hinter diesem gehalten wer-
den kann, wenn es plötzlich gebremst wird. 
Wer vorausfährt, darf nicht ohne zwingen-
den Grund stark bremsen.“

In dieser Bestimmung werden somit zwei 
Personen angesprochen, der Nachfolgende, 
der den entsprechenden Abstand einhalten 
muss und der Vorausfahrende, der nicht ohne 
zwingenden Grund stark bremsen darf.

Was bedeutet zwingender Grund, was be-
deutet stark bremsen?

Entscheidungen:

Das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig 
(19.3.2024, 7 U 82/23) hatte nun einen Fall 
zu entscheiden, bei dem es zu einem Auf-
fahrunfall kam, nachdem ein an einer Licht-
zeichenanlage Anfahrender gebremst hatte. 

Im Leitsatz wird  
festgehalten:

Der Anscheinsbeweis zulasten des von hin-
ten Auffahrenden wird nicht dadurch er-
schüttert, dass der Voranfahrende in der 
Anfahrtphase bei Grünlicht abgebremst hat. 
Ein unerwartetes Abbremsen ist nicht mit ei-
nem „starkes Abbremsen“ im Sinne des Pa-
ragraf 4 Abs. 1 Satz 2 StVO gleichzusetzen. 
Wer gerade erst angefahren ist, kann schon 
gar keine Geschwindigkeit aufgenommen 
haben, in der ein starkes Abbremsen über-
haupt möglich ist.

Begründung des  
Gerichts:

„…Denn es spricht ein Anschein dafür, dass 
der Auffahrende den Unfall verschuldet hat, 
weil er entweder gemäß Paragraf 4 Abs. 1 
StVO den erforderlichen Sicherheitsabstand 
nicht eingehalten hat, gemäß Paragraf 1 
StVO unaufmerksam war oder aber gemäß 
Paragraf 3 Abs. 1 StVO mit einer den Stra-
ßen- und Sichtverhältnissen unangepass-
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ten Geschwindigkeit gefahren ist (vgl. Bun-
desgerichtshof (BGH), Urteil vom 13.12.2016 
– VI ZR 32/16, SVR 2017, 215, 216). Hier ist 
unstreitig, dass der Beklagte zu 2) mit sei-
nem Fahrzeug in das Heck des unfallgeg-
nerischen Fahrzeugs fuhr…. Die Vorausset-
zungen eines atypischen Falls liegen hier 
nicht vor. Um den Anscheinsbeweis für ein 
Auffahrverschulden zu erschüttern, würde 
es nicht genügen, wenn der Voranfahren-
de in der Anfahrtphase, wie die Beklagten 
hier behaupten, grundlos abgebremst hat … 
Zwar darf im Hinblick auf den Sicherheitsab-
stand während des Anfahrens bei Grünlicht 
ausnahmsweise so angefahren werden, wie 
die Fahrzeuge gestanden haben, weil ande-
renfalls die Grünphase nicht ausgenutzt und 
der Verkehr behindert würde …den gerin-
gen Anforderungen an das Abstandsgebot 
ist aber stets durch erhöhte Aufmerksamkeit 
und erhöhte Bremsbereitschaft Rechnung zu 
tragen …“

Bezüglich des Bremsvorgangs stellt das 
Gericht fest „…Ein „starkes Abbremsen” im 
Sinne des Paragraf 4 StVO ist erst gegeben, 
wenn ein „plötzliches” Bremsen deutlich 
über das Maß eines „normalen” Bremsvor-
gangs hinausgeht (vgl. Kammergericht (KG) 
Berlin, Urteil vom 11. 7. 2002 - 12 U 9923/00). 
Hierfür besteht kein Anhaltspunkt. Da die 
Zeugin K. mit dem Klägerfahrzeug gerade 
erst angefahren war, kann sie schon gar kei-
ne Geschwindigkeit aufgenommen haben, 
in der ein starkes Abbremsen überhaupt 
möglich gewesen wäre…“

Interessant in dem Zusammenhang ist 
auch eine Entscheidung, bei der ein Fahr-
zeugführer wegen eines Krampfes bremsen 
musste. Das KG Berlin, 28. Juni 2012, 22 U 
56/12 stellt dazu fest: Ein Kraftfahrer, der bei 
grünem Ampellicht anfährt und sein Fahr-
zeug ohne zwingenden Grund unvermittelt 
bis zum Stillstand auf der Kreuzung wieder 
abbremst, haftet für den dadurch verursach-
ten Auffahrunfall allein. Das Gericht sah bei 
dem Krampf keinen zwingenden Grund zum 
Bremsen.

Stark Bremsen?

So wird im JURIS-Kommentar zu Paragraf 4 
StVO von Helle ausgeführt: Stark Bremsen 
im Sinne der genannten Vorschrift bedeu-
tet eine Verringerung der Geschwindigkeit, 
die deutlich über das Maß eines normalen 
Bremsvorganges hinausgeht.

Zwingender Grund?

Burmann zu § 4 StVO in Burmann/Heß/Hüh-
nermann/Jahnke, Straßenverkehrsrecht, 28. 
Auflage 2024, stellt fest: Ein solcher liegt – 
im Gegensatz zum „triftigen“ Grund in Pa-
ragraf 3 Abs. 2 nur im Fall der Abwendung 
einer plötzlichen ernstlichen Gefahr für 
Leib, Leben und bedeutende Sachwerte vor, 
etwa beim Hineinlaufen eines Kindes oder 
Fußgängers in die Fahrbahn, plötzlichem 
Bremsen des Vordermannes (OLG München 
BeckRS 2022, 11748), unter Umständen selbst 
dann, wenn die Gefahr durch vorheriges ei-
genes Fehlverhalten verursacht worden ist.

Gutt in Gesamtes Verkehrsrecht, 3. Auf-
lage, S. 638, führt aus: Zwingend ist der 
Grund, wenn es für den Vorausfahrenden 
gilt, eine plötzlich drohende ernste Gefahr 
abzuwehren und einen Unfall zu vermeiden.

Man könnte zu § 4 StVO eine Vielzahl von 
Entscheidungen nennen, wann kein zwin-
gender Grund vorlag. Häufig werden dazu 
Tiere ins Spiel gebracht, auch ist dann wich-
tig, mit welchem Fahrzeug man unterwegs 
ist und wie groß das Tier ist.

Ergebnis:

Um auf die Ausgangsfrage zurückzukom-
men. Nein, wer auffährt, ist nicht immer 
schuld, allerdings stehen sie oder er regel-
mäßig in der Beweispflicht den sogenannten 
Anscheinsbeweis zu entkräften. I
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Waffen nach demWaffengesetz

Erläuterungen zu 1.:
Die Definition zu Munition findet sich an der entsprechenden Stelle dieses Buches.
Die gleichgestellten Gegenstände unterscheiden sich von den „echten Schusswaffen“ da-
durch, dass sie zwar für denselben Zweck bestimmt sind, bei ihnen aber kein Lauf vorhanden
ist und/oder keine Geschosse verschossen werden. Das ist beispielsweise bei den meisten
erlaubnisfrei erwerbbaren Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen der Fall: DieseWaffen
verschießen keine Geschosse im Sinne des WaffG und haben teilweise auch keinen Lauf im
Sinne der waffenrechtlichen Definition.

Beispiel: waffenrechtliche Einstufung von Schreckschuss-,
Reizstoff- und Signalwaffen (SRS)

Mit den SRS lässt sich die Systematik der Schusswaffeneinstufung desWaffG veranschau-
lichen:
1. Schusswaffen (S) sind Schusswaffen (a) und gleichgestellte Gegenstände (b).
2. Schusswaffen (a) haben eine Zweckbestimmung und es wird ein Geschoss durch ei-

nen Lauf getrieben.
3. SRS haben eine entsprechende Zweckbestimmung, es wird aber kein Geschoss durch

einen Lauf getrieben. Sie sind daher keine Schusswaffen (a).
4. SRS verschießenMunition (Kartuschenmunition) im Rahmen der vorstehend genann-

ten Zweckbestimmung und sind tragbar. Sie sind folglich gleichgestellte Gegenstän-
de (b).

5. Da gleichgestellte Gegenstände (b) Schusswaffen (S) im Sinne des waffenrechtlichen
Oberbegriffs sind, sind SRS folglich Schusswaffen (S).

An dieser Stelle sollten Sie nicht verzweifeln! Das Waffengesetz gehört zu den komplizier-
testen Gesetzen unseres Rechts. Um einen besseren Überblick zu erhalten, hilft ein Blick
auf die Übersichtsgrafik. Das Gesetz verwendet den Begriff „Schusswaffe“ sowohl als
Oberbegriff als auch als weitere Untergliederung.

Abb. 7: Mehrere SRS-Waffen mit Kartuschenmunition

Wesentliche Teile von Schusswaffen
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Abb. 13: Büchse Mauser M03 mit Verschlussführung, Verschlusskopf (gold) und Austauschläufen

DefinitionWechsellauf
(Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 3.2 WaffG)
Wechselläufe sind Läufe, die für eine bestimmte Waffe zum Austausch des vorhandenen
Laufs vorgefertigt sind und die noch eingepasst werden müssen.

Wechselläufe können nur von einem Fachmann in eine Waffe eingepasst werden. Hierbei
sind Kenntnisse über den beschussrechtlich vorgeschriebenen Verschlussabstand etc. er-
forderlich. Teilweise sind amWerkstück auch noch spanabhebende Tätigkeiten erforderlich.
Aus diesem Grund darf ein Laufwechsel (mit einem Wechsellauf) auch nur vom Inhaber
einer Waffenherstellungs-/-bearbeitungserlaubnis vorgenommen werden. Die dann fertige
Waffe ist einem Beschussamt zur Beschussprüfung vorzuführen.

Definition Einstecklauf
(Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 3.3 WaffG):
Einsteckläufe sind Läufe ohne eigenen Verschluss, die in Läufe von Waffen mit größerem
Kaliber eingesteckt werden können. Sie werden in der Regel zusammen mit Einsätzen
(siehe unter Patronenlager) verwendet. Es gibt Einsteckläufe für nahezu alle Arten von
Schusswaffen.

Arten von Abzügen
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Abb. 42: Pistolen Single-Action- und Double-Action-Abzügen, Revolver Double-Action-Abzug
(ungespannt und gespannt)

c) Double-Action-Only (Nur Spannabzug)
Double-Action-Only-Abzüge werden bei Waffen verwendet, die keine Single-Action-Funkti-
on haben sollen oder können. Ursprünglich waren sie bei Taschenrevolvern mit vollständig
innen liegendem Hahn verbreitet: Der Hahn war komplett vom Revolverrahmen umschlos-
sen, damit die Waffe beim Ziehen aus der Jacken- oder Hosentasche nicht mit dem hervor-
stehenden Hahn am Stoff hängen blieb.
Als in den 1980er-Jahren immer mehr US-amerikanische Polizeien von Revolvern auf Pisto-
len wechselten, kam es zu einem sprunghaften Anstieg von ungewollten Schussabgaben,
die eine Vielzahl von Toten und Verletzten zur Folge hatten. Untersuchungen ergaben, dass
die an Double-Action-Revolver gewohnten Beamten mit den Abzügen der Double-Action-
Pistolen nicht zurechtkamen: Beim Revolver ist der Abzugswiderstand bei jedem Schuss
gleich hoch (ca. 4,5 Kilogramm). Bei der halbautomatischen Double-Action-Pistole hingegen
ist der erste Schuss über den Spannabzug ebenso schwer (ca. 4 bis 6 Kilogramm) auszulösen,
die Waffe bei den folgenden Schüssen ist aber automatisch – wie bei Single Action – vorge-
spannt und nun sind nur noch 1,5 bis 2 Kilogramm einer Schussabgabe entgegenzusetzen.
Dieses verringerte Abzugsgewicht führte dazu, dass Beamte, die nicht gelernt hatten, den
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Weitere Arten von Waffen: Tragbare Gegenstände

sehr dünner Drähte mit dem Handgerät verbunden sind. Löst man das Handgerät aus, wer-
den die Elektroden durch in der Kartusche befindliche Druckgasbehälter abgeschossen. Die
Elektroden fliegen nicht ganz parallel, sondern haben eine leichte Spreizung, damit sie beim
Ziel weit genug auseinanderliegen, um eine möglichst große Körperfläche dazwischen mit
den dann einsetzenden Stromstößen zu paralysieren. In den Einwegkartuschen befinden
sich kleinste Fragmente mit der Seriennummer der Kartusche, sodass an Tatorten vorgefun-
dene Reste eine Verkaufswegfeststellung ermöglichen. Die aktuellen Handgeräte speichern
zudem Zeitpunkt und Häufigkeit der Auslösung sowie weitere Parameter wie z.B. die Umge-
bungstemperatur. Diese Daten können nicht am Handgerät gelöscht werden und dienen
gerade bei behördlich verwendeten Geräten ggf. vor Gericht als Beweismittel. Alternativ
kann das Handgerät auch ohne aufgesetzte Kartuschen als Kontaktgerät verwendet werden.
Hierzu befinden sich an der Vorderseite mehrere Elektroden.

Abb. 63: TASER Modell X26, alter Air-TASER, Kartusche voll

Wirkungsweise
Das Handgerät gibt speziell definierte Stromstöße an die abgeschossenen Elektroden ab.
Diese dauern bei behördlichen TASERN in der Regel fünf Sekunden, können aber manuell
unterbrochen werden. Bei zivilen Geräten beträgt die Wirkdauer zehn Sekunden, wobei
aber nur zwei bis drei Sekunden die volle Leistung abgegeben wird. Die übrige Zeit soll dem
Anwender die Flucht ermöglichen.
Die Stromstöße, vondenenmehrere pro Sekunde abgegebenwerden, führen zu sehr starken
Muskelkontraktionen, abhängig natürlich von der Trefferzone. Grundsätzlich kann davon
ausgegangen werden, dass die Wirkung umso besser ist, je weiter die Elektroden ausein-
anderliegen und je mehr Muskeln dazwischen liegen. Der Stromstoß hat eine ausreichend
hohe Spannung, um auch bis zu 5 cm Distanz von den Elektroden zum Körper zu überwin-
den. Insofern schützt dicke Kleidung oder eine Schutzweste nicht unbedingt vor dem TASER.

Beispiele für Messer, die erlaubte Waffen sind
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• Da es sich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, gilt das Opportunitätsprinzip. Das
heißt, die Beamten des Polizeivollzuges entscheiden nach Ermessen, ob und mit wel-
cher Intensität sie tätig werden.

• Sollte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden, entscheidet die Verfol-
gungsbehörde über die Einziehung des betreffenden Messers nach § 54 WaffG.

Beispiele für Messer, die Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind
Abhäutemesser, Anglermesser, Arbeitsmesser, Aufbrechmesser, Ausbeinmesser, Blockmes-
ser, Bowiemesser, Brotmesser, Buschmesser, Cuttermesser, Dämmstoffmesser, Dönermes-
ser, Einhandmesser, Fahrtenmesser, Feldmesser, Filetmesser, Fleischermesser, Gartenmes-
ser, Gertel, Jagdmesser, Jagdtaschenmesser, Klappmesser, klassische Taschenmesser,
Küchenmesser, Leatherman, Macheten, Matrosenmesser, Multitools, Neck-Knives, Nicker,
Okuliermesser, Pfadfindermesser, Rettungsmesser, Schälmesser, Schlachtmesser, Schweizer
Taschenmesser, Seglermesser, Sichelmesser, Skalpell, Skinner, Steakmesser, Swiss-Tool, Ta-
kelmesser, Tauchermesser, Tortensäge,Waidblatt,Waidmesser,Werkzeugmesser, sportliche
Wurfmesser

Abb. 99: Bild mit diversen Messern des täglichen Gebrauchs

Beispiele für Messer, die erlaubte Waffen sind
Bajonette sind messerartige Waffen, die für die Befestigung an Schusswaffen (meist Lang-
waffen) vorgesehen sind. Hierfür sind sie mit speziellen Aufnahmevorrichtungen, meist im
Griffbereich, versehen. Zahlreiche Bajonette haben auch zwischen Griff und Klingen einen
Ring, der über den Lauf geschoben wird.

Geschossformen und ihre Eigenschaften
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Abb. 132: Verschiedene Paintballkugeln, hier als Tierabwehrmittel mit Pfeffer gefüllt (erlaubnis-
freie Geschosse, da „Tierabwehr“ keine waffenrechtliche Zweckbestimmung ist)

11.5 Geschossformen und ihre Eigenschaften

1. Formen von Geschossspitzen

Spitzgeschosse (englisch Spitzer)
Sie haben aufgrund ihrer aerodynamischen Form sehr gute Flugeigenschaften. Sie werden
verwendet, wenn das Geschoss lange Strecken zurücklegen soll. Vollmantelspitzgeschosse
sind zudem unempfindlich gegen präzisionsbeeinträchtigende Beschädigungen beim händi-
schen Laden bzw. beim selbsttätigen Ladevorgang bei automatischenWaffen.
Vollmantelspitzgeschosse haben zudem eine sehr große Durchschlagskraft.

Rundkopfgeschosse (englisch Round-Nose)
Sie sind eine der ältesten Geschossformen und entstammen der „verlängerten Kugel“. Sie
haben aufgrund ihrer aerodynamisch etwas ungünstigeren Form keine ganz so guten Flu-
geigenschaften wie Spitzgeschosse, geben in einem Ziel ihre Energie aber vergleichsweise
besser und schneller ab. Die Rundkopfform erleichtert zudem den Ladevorgang deutlich,
wenn man einen Vergleich mit Flachkopfgeschossen anstellt.

Flach(kopf)geschosse (englisch Flat-Point)
Diese stellen technisch die beste Lösung dar, wenn der Fokus auf eine schnelle Energieabga-
be im Ziel gelegt wird. Ihre ungünstigere aerodynamische Form wirkt sich in der Regel erst
bei Schussentfernungen über 25 Metern aus. Diese Geschosse werden oftmals aus Revol-
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ZUVERLÄSSIGE BEGLEITER
NEU
Laptop-Messenger-Tasche „Liam‟
Laptoptasche mit verstellbarem Schultergurt,
gepolstertes Notebookfach. Einsteckfach innen,
Reißverschluss-Vordertasche auf der Front.
Volumen 12 l.
29 x 40 x 10 cm.
120601

24,95 € 31,95 €

NEU
Laptop-Rucksack „Liam‟
Rucksack mit verstellbaren, gepolsterten
Schultergurten, Laptop-/Tablet-Fach.
Reißverschluss-Vortasche auf der Front.
Seitliche Flaschentasche.
Volumen: 20 l.
45 x 50 x 15,5 cm.
120602

25,95 € 32,95 €

NEU
Kühltasche „Liam‟
Kühltasche mit PEVA-Innenfutter (wärmebeständiger Kunststoff).
Verstellbarer Tragegurt, Vortasche mit Klett. Volumen: 8 l.
20 x 26 x 17 cm.
120607

11,95 € 14,95 €

NEU
Reisetasche „Liam‟
Große Outdoorreisetasche mit
verstellbarem Schultergurt,
Tragegriff, Schuhtasche
und Reißverschluss-Taschen.
Volumen: 30 l.
25 x 50 x 26 cm.
120600

24,95 € 31,95 €
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